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1. Rechtliche Rahmenbedingungen 

Die Telekom-Control-Kommission führt gemäß § 55 TKG 2003 ein Verfahren zur Zuteilung von 
Frequenzen im Frequenzbereich 451,300 – 455,740 / 461,300 – 465,740 MHz (im Weiteren 
auch als 450 MHz-Band oder 450 MHz-Bereich bezeichnet) durch.  

1.1. Innerstaatliche Rahmenbedingungen 

Die vorliegende Ausschreibung erfolgt auf Basis des Telekommunikationsgesetzes 2003 
(TKG 2003) BGBl I Nr 70/2003 idF BGBl I Nr 102/2011. Anwendung finden daneben auch die in 
Österreich geltenden Verfahrensvorschriften, insbesondere das Allgemeine Verwaltungsver-
fahrensgesetz 1991 (AVG) BGBl Nr 51/1991 idF BGBl I Nr 33/2013. 

Die Zuständigkeit der Telekom-Control-Kommission für die Vergabe von Frequenzen nach § 55 
TKG 2003 ergibt sich aus § 54 Abs. 3 Z 2 iVm § 117 Z 10 TKG 2003. Gemäß § 54 Abs. 3 Z 2 
TKG 2003 ist die Regulierungsbehörde für die Frequenzzuteilung sowie für die Änderung und 
den Widerruf von Frequenzzuteilungen betreffend jene Frequenzen zuständig, hinsichtlich derer 
im Frequenznutzungsplan eine Festlegung gemäß § 52 Abs. 3 TKG 2003 (zahlenmäßige 
Beschränkung der Zuteilung) getroffen wurde. 

Diese Festlegung wurde hinsichtlich der gegenständlichen Frequenzbereiche mit Verordnung 
des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie betreffend die Frequenznutzung 
(BGBl II Nr 307/2005 idF BGBl II Nr 68/2011) getroffen. 

1.2. Frequenzzuteilungsverfahren 

Gemäß § 55 Abs. 1 TKG 2003 hat die Regulierungsbehörde die ihr überlassenen Frequenzen 
demjenigen Antragsteller zuzuteilen, der die allgemeinen Voraussetzungen des § 55 Abs. 2 Z 2 
TKG 2003 erfüllt und die effizienteste Nutzung der Frequenzen gewährleistet. Dies wird durch 
die Höhe des angebotenen Frequenznutzungsentgeltes festgestellt. 

 

Das Frequenzzuteilungsverfahren gliedert sich in zwei Stufen:  

 

1. Nach Einlangen der Anträge wird von der Regulierungsbehörde das Vorliegen der 
Voraussetzungen gemäß § 55 Abs. 2 Z 2 TKG 2003 geprüft (vgl. Kapitel 4.3). Jene 
Antragsteller, welche die Voraussetzungen nicht erfüllen, werden gemäß § 55 Abs. 8 
TKG 2003 vom Frequenzzuteilungsverfahren ausgeschlossen.  

2. Die zweite Stufe wird in Form einer Auktion durchgeführt.  

 

1.3. Kollusion 

Das Telekommunikationsgesetz (TKG 2003) nimmt im Zusammenhang mit dem Verfahren zur 
Vergabe von Frequenzen mehrmals Bezug auf die Möglichkeit von Kollusion. 

§ 55 Abs. 8 TKG 2003 iVm § 55 Abs. 9 TKG 2003 normieren, dass für den Fall, dass Antrag-
steller vor oder während des Versteigerungsverfahrens kollusiv zusammenwirken, dies zum 
Ausschluss aus dem weiteren Verfahren führen kann. 

Die Regulierungsbehörde ist weiters berechtigt, die Ausschreibung aufzuheben und das 
Verfahren in jedem Stadium einzustellen, wenn kollusives Verhalten von Antragstellern 
festgestellt wird und ein effizientes, faires und nichtdiskriminierendes Verfahren nicht 
durchgeführt werden kann (§ 55 Abs. 12 Z 1 TKG 2003). 

Ebenso können Drohungen gegen Mitbewerber sowie öffentliche Bekanntgabe der Teilnahme 
an der Auktion, von Geboten oder Bietstrategien, und zwar auch bereits im Vorfeld des 
Versteigerungsverfahrens, zum Ausschluss aus dem Verfahren führen. 
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Der Auktionator wird alle geeigneten Maßnahmen treffen, um kollusives Verhalten zu 
verhindern. Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass der Bieter die Anwesenheit eines 
Mitarbeiters der Regulierungsbehörde in den Bieterräumlichkeiten während der Durchführung 
der Auktion jederzeit zu ermöglichen hat. 

Im Zusammenhang mit möglichen Kollusionstatbeständen wird auch auf die Bestimmungen des 
allgemeinen Wettbewerbsrechtes sowie auf § 168b StGB verwiesen. 

1.4. Aufhebung der Ausschreibung, Einstellung des Verfahrens 

Die Regulierungsbehörde ist gemäß § 55 Abs. 12 TKG 2003 berechtigt, die Ausschreibung aus 
wichtigem Grund aufzuheben und das Verfahren in jedem Stadium aus wichtigem Grund 
einzustellen, insbesondere wenn 

 

1. die Regulierungsbehörde kollusives Verhalten von Antragstellern feststellt und/oder ein 
effizientes, faires und nichtdiskriminierendes Verfahren nicht durchgeführt werden kann; 

2. kein oder nur ein Antragsteller die Voraussetzungen gemäß § 55 Abs. 2 TKG 2003 
erfüllt; 

3. kein oder nur ein Antragsteller, der die Voraussetzungen gemäß § 55 Abs. 2 TKG 2003 
erfüllt, an der Ermittlung des höchsten Gebotes tatsächlich teilnimmt; 

4. das Verfahren ergibt, dass von den Antragstellern weniger Frequenzspektrum in 
Anspruch genommen wird, als zur Zuteilung vorgesehen ist. 

 

All das begründet keinen Anspruch auf Entschädigung; Amtshaftungsansprüche bleiben 
unberührt. 

Ein wichtiger Grund kann aus Sicht der ausschreibenden Behörde auch dann vorliegen, wenn 
auf Grund laufender Verfahren betreffend die Änderung der Eigentümerstruktur von für diese 
Ausschreibung relevanten Marktteilnehmern die Durchführung eines offenen, fairen und 
nichtdiskriminierenden Verfahrens nicht gewährleistet ist. 

1.5. Frequenzzuteilung 

Die Frequenzzuteilung erfolgt binnen eines Monats nach Veröffentlichung des 
Auktionsergebnisses durch die Telekom-Control-Kommission. 

1.6. Überlassung von Frequenzen 

Gemäß § 56 Abs. 1 TKG 2003 ist die Überlassung von Nutzungsrechten für Frequenzen 
zulässig. Diese bedarf der vorherigen Genehmigung durch die Regulierungsbehörde. Unter 
Überlassung ist sowohl der Verkauf der Frequenznutzungsrechte (ganz oder in Teilen) als auch 
eine Überlassung auf Zeit zu verstehen. 

1.7. Mitbenutzung nach TKG 2003 

Bereitsteller eines öffentlichen Kommunikationsnetzes sind zur Mitbenutzung von 
Antennentragemasten und Starkstromleitungsmasten gemäß § 8 Abs. 2 TKG 2003 berechtigt. 
Hinsichtlich weiterer Mitbenutzungsrechte wird auf die Regelungen des § 8 TKG 2003 
verwiesen. 
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2. Auktionsgegenstände  

2.1. Frequenzblöcke 

Zur Vergabe gelangen 21 konkrete Frequenzblöcke zu je 2 x 200 kHz sowie zwei Randblöcke 
im Frequenzband 450 MHz. 

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Frequenzblöcke und der genaue Frequenz-
bereich angeführt. Die Nutzbarkeit der Frequenzbereiche ist abhängig von den technischen 
Nutzungsbedingungen. 

 

Block in 
Auktion 

Frequenz in MHz (Uplink) 
von                        bis 

Frequenz in MHz (Downlink) 
von                        bis 

R0*) 451,300 451,400 461,300 461,400 

1 451,400 451,600 461,400 461,600 

2 451,600 451,800 461,600 461,800 

3 451,800 452,000 461,800 462,000 

4 452,000 452,200 462,000 462,200 

5 452,200 452,400 462,200 462,400 

6 452,400 452,600 462,400 462,600 

7 452,600 452,800 462,600 462,800 

8 452,800 453,000 462,800 463,000 

9 453,000 453,200 463,000 463,200 

10 453,200 453,400 463,200 463,400 

11 453,400 453,600 463,400 463,600 

12 453,600 453,800 463,600 463,800 

13 453,800 454,000 463,800 464,000 

14 454,000 454,200 464,000 464,200 

15 454,200 454,400 464,200 464,400 

16 454,400 454,600 464,400 464,600 

17 454,600 454,800 464,600 464,800 

18 454,800 455,000 464,800 465,000 

19 455,000 455,200 465,000 465,200 

20 455,200 455,400 465,200 465,400 

21 455,400 455,600 465,400 465,600 

R22**) 455,600 455,740 465,600 465,740 

Tabelle 1: Übersicht Auktionsgüter im 450 MHz-Band 

 

*) Der Frequenzblock R0 wird nicht explizit versteigert, sondern jenem Bieter kostenlos zugeschlagen, 
der den Frequenzblock 1 erwirbt. 
**) Der Frequenzblock R22 wird nicht explizit versteigert, sondern jenem Bieter kostenlos zugeschlagen, 
der den Frequenzblock 21 erwirbt. 

 



 

F13/12 Ausschreibungsunterlage Frequenzvergabe 450 MHz  7 

2.2. Nutzungsbeginn und Nutzungsdauer 

Gemäß § 54 Abs. 11 TKG 2003 dürfen Frequenzen nur befristet zugeteilt werden.  

Die Frequenzblöcke im 450 MHz-Band werden mit Rechtskraft des Frequenzzuteilungs-
bescheids zugeteilt, wobei insbesondere mögliche Einschränkungen durch Nutzungen in den 
Nachbarstaaten (siehe Kapitel 2.3) zu beachten sind.  

Die Frequenzzuteilungen sind bis 31.12.2029 befristet. 

2.3. Nutzungsbedingungen 

Das zur Verfügung stehende Frequenzspektrum ist für terrestrischen Mobilfunk gemäß der 
Vollzugsordnung für den Funkdienst (VOFunk, Radio Regulations) zu verwenden und kann 
somit für öffentliche als auch private sowie innerbetriebliche Zwecke (gemäß Definitionsbereich 
der Betriebsfunkverordnung) verwendet werden. 

2.3.1. Grundsätzliches 

Gemäß dem „Agreement between the Administrations of Austria, the Czech Republic, 
Germany, Hungary, [Italy,] Liechtenstein, the Slovak Republic, Slovenia and Switzerland 
concerning the allotment of preferential frequency blocks in the bands 450 – 457,400 MHz and 
458,400 – 460,000 MHz as well as 460 – 467,400 MHz and 468,400 – 470,000 MHz, Vienna, 
3 December 2004)” (im weiteren als „Abkommen“ bezeichnet; siehe Anlage G.1) sind für die 
Nutzung des Frequenzbereiches 451,300 – 455,740/461,300 – 465,740 MHz durch Breitband-
dienste folgende Bedingungen einzuhalten: 

Im Grenzgebiet zu den Ländern, für die das Abkommen in Kraft getreten (siehe Kapitel 2.3.2.1) 
ist, gelten die in Punkt 3 des Abkommens (siehe Anlage G.1) festgesetzten Nutzungs-
bedingungen. Der Punkt 3 und der Annex zum Abkommen bilden einen integrierenden 
Bestandteil der vorliegenden Nutzungsbedingungen. Das im Punkt 3.6 des Abkommens 
beschriebene Berechnungsprogramm „Harmonised Calculation Method – HCM official version“ 
ist auf der Homepage der federführenden Verwaltung der allgemeinen Koordinierungs-
vereinbarung mit den Nachbarverwaltungen „HCM-Agreement (Zagreb 2010)“, 
http://hcm.bundesnetzagentur.de, verfügbar. Die für die Anwendung des HCM-Programmes 
erforderlichen topographischen Daten (STM3_HCM_E…) und das „HCM-Agreement (Zagreb 
2010)“ sind ebenfalls dort veröffentlicht. 

2.3.2. Zulässige Feldstärkewerte und Koordinierungsverpflichtungen 

2.3.2.1. Im Grenzgebiet zu den Ländern, für die das Abkommen in Kraft getreten 
ist (Deutschland, Schweiz, Slowenien, Ungarn, Tschechien, Slowakei und 
Liechtenstein): 

a) Basisstationen mit einer Distanz zur Staatsgrenze kleiner/gleich 15 km können ohne 
Koordinierung in Betrieb genommen werden, wenn die Feldstärke einen Wert von  

 MHzmVdBE 25,1//37max   

in einer Höhe von 10 m über Grund in 15 km innerhalb des betroffenen Nachbarlandes nicht 
überschreitet. 

b) Basisstationen mit einer Distanz zur Staatsgrenze größer als 15 km können ohne 
Koordinierung in Betrieb genommen werden, wenn die Feldstärke einen Wert von  

 MHzmVdBE 25,1//20max    
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in einer Höhe von 10 m über Grund in 50 km innerhalb des betroffenen Nachbarlandes nicht 
überschreitet. 

c) Für den Fall, dass die Feldstärkegrenzwerte gemäß Punkt 2.3.2.1 a) bzw. 2.3.2.1 b) 
überschritten werden, können die Basisstationen nur nach erfolgreicher Koordinierung, welche 
durch die Fernmeldebehörde durchgeführt wird, in Betrieb genommen werden. 

d) Ausländische schmalbandige Funkstellen, welche gemäß der als Anlage G.3 
beigefügten Frequenzliste zu schützen sind, müssen gegenüber schädlichen Störungen, die 
durch Breitbanddienste in Österreich verursacht werden, entsprechend ihrer Antennenhöhe 
durch die Einhaltung eines maximalen Feldstärkewertes von  

maxE  
 

  dBG
 kHz B

1250
log10/14

S

AmVdB 









  

geschützt werden.  

 =  Kanalbandbreite der zu schützenden schmalbandigen Funkstelle (kHz) 

 = Antennengewinn der Empfangsfunkstelle in der betrachteten Richtung (dB) 

e) Im Falle, dass Störungsmeldungen von Nachbarverwaltungen betreffend schmalbandige 
Funkstellen einlangen, die nicht in der als Anlage G.3 beigefügten Frequenzliste aufscheinen, 
sind diese Funkstellen durch Reduzierung der Feldstärke auf den laut obiger Berechnungs-
formel zulässigen maximalen Feldstärkewert zu schützen. 

2.3.2.2. Im Grenzgebiet zu den Ländern, für die das Abkommen nicht in Kraft 
getreten ist (Italien und Kroatien): 

Für die Koordinierung mit diesen Verwaltungen sind folgende Bedingungen gemäß „HCM-
Agreement (Zagreb 2010)“ einzuhalten: 

a) Im Grenzgebiet sind alle Basisstationen zu koordinieren. Die entsprechenden Anträge 
sind an das jeweils zuständige Fernmeldebüro zu richten. 

b) Breitbandsysteme müssen im Grenzgebiet zu Italien und in den betroffenen Gebieten in 
Bezug auf Kroatien mit Störungen durch italienische bzw. kroatische Funkstellen rechnen. 

c) Schmalbandige Funkstellen in Italien und Kroatien, die in der Anlage G.3 aufscheinen, 
sind gemäß „HCM-Agreement (Zagreb 2010)“ durch die Einhaltung eines maximalen 
Feldstärkewertes von  

  

zu schützen.  

 = Antennengewinn der Empfangsfunkstelle in der betrachteten Richtung (dB) 

d) Im Falle, dass Störungsmeldungen von Nachbarverwaltungen betreffend schmalbandige 
Funkstellen einlangen, die nicht in der als Anlage G.3 beigefügten Frequenzliste aufscheinen, 
sind diese Funkstellen gemäß „HCM-Agreement (Zagreb 2010)“ zu schützen. 

2.3.3. Betreiberabsprachen 

Die unter Kapitel 2.3 angeführten Nutzungsbedingungen können durch Absprachen der 
Betreiber von Breitbandsystemen mit den betroffenen ausländischen Betreibern abgeändert 
werden. Derartige Betreiberabsprachen bedürfen der Zustimmung der betreffenden Fernmelde-
verwaltungen. 
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2.3.4. Schutz inländischer Funkstellen 

Inländische Funkstellen, die in Anlage G.2 angeführt sind, sind mit einer maximalen 
Störfeldstärke von 20dBµV/m, errechnet mit HCM im entsprechenden Einsatzgebiet, zu 
schützen. Die Betreiber von Breitbandsystemen haben die Möglichkeit, sich mit den 
betreffenden Bewilligungsinhabern zu arrangieren. Sollten sich daraus Änderungen von 
bestehenden Betriebsbewilligungen ergeben, wäre eine Kontaktaufnahme mit dem örtlich 
zuständigen Fernmeldebüro notwendig (vgl. § 84 TKG 2003). 

2.3.5. Zu schützende Peilerstandorte 

Zum Schutz der stationären Peilempfangsanlagen der Fernmeldebehörden darf an den 
angegebenen Standorten der durch die Sendeanlagen verursachte Spitzenwert der Feldstärke, 
gemessen mit der jeweiligen systemspezifischen Bandbreite, den Wert von 105 dBµV/m nicht 
überschreiten. 

Die aktuelle Liste der Standorte der zu schützenden Peilerstandorte wird auf der Internetseite 
des bmvit unter http://www.bmvit.gv.at/telekommunikation/publikationen/infoblaetter/index.html 
(Info-Letter 02/2012) veröffentlicht. 

2.3.6. Datenübermittlung – Basisstationen 

Die Daten über die in Betrieb befindlichen Basisstationen der Breitbandsysteme sind 
vierteljährlich im Format gemäß Anlage 2 zum „HCM-Agreement (Zagreb 2010)“ dem 
Frequenzbüro zu übermitteln. Nach erfolgter Frequenzzuteilung durch die Regulierungsbehörde 
werden den Betreibern die Details zum Datenformat durch das BMVIT zur Verfügung gestellt. 

2.3.7. Weitere relevante Dokumente 

Die nachstehend angeführten von der Europäischen Konferenz der Post- und 
Fernmeldeverwaltungen (CEPT) herausgegebenen Dokumente sind ebenfalls als Grundlagen 
für die Frequenzplanung und Frequenznutzung zu betrachten: 

 

 CEPT-Entscheidung ECC/DEC(02)03 

 CEPT-Entscheidung ECC/DEC(04)06 

 CEPT-Entscheidung ECC/DEC(06)06 

 CEPT-Empfehlung T/R 25-08 

 ECC-Report 25 

 ECC-Report 39 

 ECC Report 42 

 ECC Report 97 

 ECC Report 104 

 ECC Report 108 
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2.4. Versorgungspflichten 

Mit der Zuweisung von Nutzungsrechten an den zu vergebenden Frequenzen sind folgende 
Versorgungspflichten verbunden: 

 

 Werden einem Betreiber Nutzungsrechte für 1 bis einschließlich 6 Blöcke zugewiesen, 
so hat er mit diesen Frequenzen an zumindest 15 Standorten Basisstationen zu 
betreiben. 

 Werden einem Betreiber Nutzungsrechte für 7 bis 21 Blöcke zugewiesen, so hat er mit 
diesen Frequenzen an zumindest 50 Standorten Basisstationen zu betreiben. 

 

Diese Versorgungsverpflichtung ist bis spätestens 30.06.2016 zu erreichen. Ab diesem 
Zeitpunkt darf die Mindestanzahl an betriebenen Standorten bis zum Ende der Nutzungsdauer 
der Frequenzen nicht unterschritten werden. 

Zur Überprüfung der Versorgungspflicht sind vom Zuteilungsinhaber jährlich jeweils am 14.07. 
folgende Unterlagen in elektronischer Form an die Telekom-Control-Kommission zu übermitteln:  

 

 Aufstellung aller Basisstationen inkl. der geokodierten Daten (GIS-Format) 

 Kartendarstellung der versorgten Gebiete (GIS-Format)  

 Kopie der Betriebsbewilligung(en) inklusive einer aktuellen Liste der in 
Betrieb befindlichen Standorte 

 

Die erstmalige Übermittlung hat am 14.07.2016 zu erfolgen. 

 

Im Falle des Nichterreichens des oben genannten und zur Anwendung kommenden 
Versorgungsgrades hat der Betreiber für jeden zu wenig betriebenen Standort eine 
Pönalzahlung von 25.000,- Euro zu entrichten. Pönalzahlungen sind so lange jährlich fällig, bis 
die Mindestanzahl an betriebenen Standorten erreicht ist. Pönalzahlungen sind auch dann fällig, 
wenn die Mindestanzahl an betriebenen Standorten zwar in der Vergangenheit erreicht wurde, 
aber bei einer späteren Überprüfung festgestellt wird, dass sie wieder unterschritten wird. 

Wird bis zum 30.06.2016 auf Frequenznutzungsrechte verzichtet, so ist eine Pönalzahlung von 
10.000,- Euro je Frequenzblock, auf dessen Nutzungsrecht verzichtet wurde, zu leisten. 
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3. Grundlagen des Auktionsdesigns 

3.1. Allgemeines 

Zur Versteigerung gelangen 21 gepaarte Frequenzblöcke im 450 MHz-Band. Die Versteigerung 
erfolgt in Form einer kombinatorischen Clockauktion. Dieses Verfahren besteht aus zwei 
Phasen (getrennten eigenständigen Auktionen), nämlich einer Vergabephase, in der bestimmt 
wird, wie viele Frequenzblöcke die erfolgreichen Bieter jeweils erhalten, und einer Zuordnungs-
phase, in den Gewinnern der Vergabephase dann konkrete Frequenzblöcke zugewiesen 
werden.   

Die erste Phase (Vergabephase) besteht aus einer Reihe von offenen Bietrunden (Clockphase), 
in denen Bieter jeweils ein kombinatorisches Paketgebot auf Frequenzblöcke abgeben können. 
Dabei geben die Bieter die gewünschte Anzahl an (abstrakten) Frequenzblöcken bekannt, die 
sie zu den jeweiligen Rundenpreisen erwerben möchten. Nach Abschluss der Clockphase 
können die Bieter im Rahmen einer verdeckten Bietrunde zusätzliche kombinatorische 
Paketgebote auf (andere) Kombinationen von Frequenzblöcken abgegeben. Die gesamt-
betragsmaximierende Kombination aus erfolgreichen Geboten wird dann algorithmisch aus 
allen während der Vergabephase abgegebenen Geboten ermittelt, wobei höchstens ein Gebot 
jedes Bieters (aus allen während der Clockphase und der verdeckten Bietrunde abgegebenen 
Geboten) gewinnen kann. 

Gewinner sind diejenigen Bieter, deren Gebot in der erfolgreichen gesamtbetrags-
maximierenden Kombination von Geboten enthalten ist. Die Gewinner erhalten die in ihren 
jeweiligen erfolgreichen Geboten enthaltene Anzahl von  Frequenzblöcken zu sogenannten 
Basispreisen. Basispreise werden auf Basis einer modifizierten Second-Price-Regel bestimmt 
und sind die niedrigsten Preise, die die erfolgreichen Bieter (gemeinsam) hätten bieten müssen, 
um mit ihren jeweiligen Geboten erfolgreich zu sein (minimale Core-Preise). Zudem ist der 
Basispreis eines jeden erfolgreichen Gebotes mindestens so hoch wie die Summe der 
Mindestgebote für die jeweiligen Frequenzblöcke.  

Die zweite Phase (Zuordnungsphase) besteht aus einer verdeckten Bietrunde, in der Bieter 
kombinatorische Paketgebote auf verschiedene Kombinationen von nebeneinander liegenden 
konkreten Frequenzblöcken abgeben, die mit der Anzahl der von den erfolgreichen Bietern in 
der Vergabephase gewonnenen  Frequenzblöcken vereinbar sind. Die Gewinner erhalten die in 
ihren jeweiligen erfolgreichen Geboten enthaltenen konkreten Frequenzblöcke zu sogenannten 
Zusatzpreisen. Die Zusatzpreise werden ebenfalls auf Basis der modifizierten Second-Price-
Regel ermittelt.  

Der Gesamtpreis, den die erfolgreichen Bieter zu entrichten haben, ergibt sich aus der Summe 
der jeweiligen Preise beider Auktionsphasen. 

Eine rechtlich unverbindliche Einführung in die kombinatorische Clockauktion findet sich in 
Anhang F. 

Die detaillierten Regeln des Versteigerungsverfahrens werden den Verfahrensparteien gemäß 
§ 55 Abs. 9 letzter Satz TKG 2003 spätestens 2 Wochen vor Beginn der Auktion zugestellt. Die 
Telekom-Control-Kommission nimmt aber in Aussicht, die Verfahrensanordnung bereits 
ehestmöglich nach Ende der Ausschreibungsfrist zuzustellen und bereits zu einem früheren 
Zeitpunkt eine rechtlich unverbindliche Fassung der Auktionsregeln auf der Website der 
Regulierungsbehörde zu veröffentlichen. 
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3.2. Mindestgebot in der Vergabephase 

Gemäß § 55 Abs. 4 TKG 2003 können die Ausschreibungsunterlagen auch Angaben über die 
Höhe des mindestens anzubietenden Frequenznutzungsentgeltes enthalten.  

 

Diese Angaben haben sich an der Höhe der für die zuzuteilenden Frequenzen voraussichtlich 
zu entrichtenden Frequenzzuteilungsgebühren zu orientieren.  

Unter Berücksichtigung der sich aus § 55 Abs. 4 TKG 2003 ableitbaren Grundsätze hinsichtlich 
der Festlegung des Mindestgebotes ergibt sich daher je Frequenzblock folgendes 
Mindestgebot: 

 

Frequenzblock Mindestgebot in Euro 

1 bis 21 17.000,- 

Tabelle 2: Höhe des Mindestgebotes je Frequenzblock 

 

Das Mindestgebot für die Zuordnungsphase beläuft sich auf 0,- Euro. 

 

3.3. Bietberechtigung und Bietpunkte 

Jedem Frequenzblock ist genau 1 Bietpunkt zugeordnet: 

Die Bietberechtigung bestimmt die maximale Zahl an Frequenzblöcken, für die ein Bieter in der 
Vergabephase ein Paketgebot legen, sprich aktiv sein, darf. Ein Bieter darf auf jeder 
Kombination von Frequenzblöcken aktiv sein, solange die Summe der Bietpunkte für alle 
Frequenzblöcke in einem Paketgebot seine aktuelle Bietberechtigung nicht übersteigt.  

 

Beispiel: 

Ein Bieter, der ein Paketgebot für 12 Blöcke legt, ist auf 12 x 1 = 12 Bietpunkten aktiv. 

 

Die Bietberechtigung für die erste Bietrunde der Vergabephase ergibt sich aus dem Antrag und 
ist mit einer Bankgarantie zu besichern (siehe Kapitel 4.3.5). Im weiteren Auktionsverfahren 
ergibt sich die Bietberechtigung aus den Aktivitätsregeln.  

3.4. Spektrumsbeschränkungen  

Im Rahmen der Auktion bestehen keine Spektrumsbeschränkungen. D.h., jeder Bieter darf – 
sofern er über die entsprechende Bietberechtigung verfügt – auf alle 21 Blöcke bieten. 
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4. Zuteilungsverfahren 

4.1. Verfahrensablauf und Zeitplan 

Wie bereits in Kapitel 1.2 erwähnt, gliedert sich das Frequenzzuteilungsverfahren in zwei 
Stufen. In der ersten Stufe erfolgt gemäß § 55 Abs. 1 iVm Abs. 2 Z 2 TKG 2003 die Prüfung 
hinsichtlich des Vorliegens der in § 55 Abs. 2 Z 2 TKG 2003 genannten Kriterien. Jene 
Antragsteller, welche die Voraussetzungen des § 55 Abs. 2 Z 2 TKG 2003 nicht erfüllen, 
werden gemäß § 55 Abs. 8 TKG 2003 vom Frequenzzuteilungsverfahren ausgeschlossen.  

 

Im Folgenden sind die zeitlichen Eckpunkte des Vergabeverfahrens aufgelistet.  

 

Aktivität Termin 

Veröffentlichung der Ausschreibung 07.03.2013 

Einlangen der Fragen  20.03.2013 12:00 (Ortszeit) 

Fragenbeantwortung TKK voraussichtlich 02.04.2013 

Ende der Ausschreibungsfrist 08.05.2013 12:00 (Ortszeit) 

Zulassung zur Auktion voraussichtlich Mai 2013 

Durchführung der Auktion voraussichtlich Juni 2013 

Frequenzzuteilung binnen eines Monats nach Auktionsende 

Tabelle 3: Zeitplan des Vergabeverfahrens 

 

4.2. Anforderungen im Vergabeverfahren 

4.2.1. Rechtspersönlichkeit des Antragstellers 

Der Antragsteller muss Rechtspersönlichkeit haben und voll handlungsfähig im Sinne von 
§ 9 AVG sein.  

4.2.2. Verbundene Unternehmen 

 

1. Die Antragstellung mehrerer Unternehmen, die konzernmäßig im Sinne des § 228 iVm 
244 UGB bzw § 15 AktG und § 115 GmbHG bzw. in der in § 7 KartG 2005 
beschriebenen Form (mittelbar oder unmittelbar) miteinander verbunden sind, ist nicht 
zulässig. 

Dasselbe gilt, wenn Antragsteller sonst in einer Weise verbunden sind, aufgrund derer 
ein Antragsteller unmittelbar oder mittelbar einen wettbewerblich erheblichen Einfluss 
auf den anderen Antragsteller ausüben kann (z.B. durch Syndikats- oder 
Kooperationsverträge, Übernahmeverträge etc., und zwar auch bereits vor Vorliegen der 
erforderlichen Genehmigungen). 

Ob ein wettbewerblich erheblicher Einfluss gegeben ist, ist im konkreten Einzelfall zu 
prüfen. Ein solcher liegt aber jedenfalls bei Vorliegen bedeutender Beteiligungen im 
Sinne der §§ 91ff BörseG vor. 

2. Eine Bewerbung von Unternehmen, an denen mehrere, bereits auf dem 
österreichischen Mobilfunkmarkt tätige Unternehmen beteiligt sind (z.B. 
Gemeinschaftsunternehmen), ist nur zulässig bei Vorliegen der im Einzelfall 
erforderlichen, sich aus dem Kartellrecht ergebenden wettbewerbsrechtlichen 
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Unbedenklichkeit bzw. allfälliger Genehmigungen, wobei auch in diesem Fall die 
Regelungen von Punkt 1 gelten. 

 

Bei der Beurteilung des Einzelfalles ist auch zu berücksichtigen, ob die Antragsteller sich 
gegebenenfalls in einem Zusammenschluss- oder Entflechtungsprozess befinden. In diesem 
Fall sind vor allem bereits getroffene Entscheidungen der Wettbewerbsbehörden (sowohl 
national als auch auf EU-Ebene) zu berücksichtigen (zum Beispiel die in den Genehmigungen 
enthaltenen Auflagen hinsichtlich des Vollzuges des Zusammenschlusses etc.).  

Für den Fall, dass sich zwei oder mehrere in der oben beschriebenen Weise verbundene 
Antragsteller um Frequenzen bewerben, wird jener Antragsteller zur Teilnahme an der Auktion 
zugelassen, der den Antrag zuerst eingebracht hat. Bei Einbringung am selben Tag erfolgt die 
Entscheidung darüber, welcher Antragsteller zur Frequenzauktion zugelassen wird, durch Los. 

4.2.3. Veränderungen in der Eigentümerstruktur 

Ein Wechsel in der Person des Antragstellers oder jegliche – auch indirekte oder mittelbare – 
wesentliche Änderung der Beteiligungsverhältnisse am Antragsteller während des Verfahrens 
bedarf der Zustimmung der Regulierungsbehörde. Die Zustimmung ist dann zu erteilen, wenn 
auch nach Durchführung der Änderung die volle wettbewerbliche Unabhängigkeit des 
Unternehmens von anderen Antragstellern gegeben ist. Als wesentliche Änderung ist jedenfalls 
eine Änderung (Überschreiten der prozentmäßigen Schwellen in §§ 91ff BörseG) oder der 
erstmalige Erwerb einer bedeutenden Beteiligung in sinngemäßer Anwendung der §§ 91ff 
BörseG – mit Ausnahme bloßer Finanzbeteiligungen – anzusehen. Erfolgt trotz nicht erteilter 
Zustimmung durch die Telekom-Control-Kommission ein Wechsel in der Person des 
Antragstellers oder eine Änderung der Beteiligungsverhältnisse, führt dies zum Ausschluss des 
betroffenen bzw. der betroffenen Unternehmen vom Vergabeverfahren. 

Der Antragsteller hat die Telekom-Control-Kommission im Antrag über alle anhängigen oder zu 
erwartenden kartellbehördlichen Verfahren, welche die Eigentümerstruktur betreffen, zu 
unterrichten und allfällige Entscheidungen in diesem Zusammenhang vollständig dem Antrag 
anzuschließen. Sämtliche in Erfüllung derartiger Verpflichtungen erfolgenden Änderungen der 
Eigentümerstruktur sind der Telekom-Control-Kommission auch nach Antragstellung umgehend 
bekannt zu geben. 

Hinsichtlich der Veränderung in der Eigentümerstruktur von Unternehmen, denen Frequenz-
nutzungsrechte in einem Verfahren gemäß § 55 TKG 2003 zugeteilt wurden, wird auf die 
Bestimmung des § 56 Abs. 2 TKG 2003 verwiesen. 

4.2.4. Rechte an Antragsunterlagen 

Mit dem Antrag auf Frequenzzuteilung stimmt der Antragsteller unwiderruflich zu, dass die 
Telekom-Control-Kommission alle im Zusammenhang mit dem Antrag erteilten Informationen 
und überlassenen Unterlagen für die Zwecke des Verfahrens und die Überprüfung der 
Einhaltung des Bescheides und alle sonst mit der Frequenzzuteilung zusammenhängenden 
Verfahren uneingeschränkt verwenden darf. 

4.2.5. Abklärungen 

Für Zwecke der Vorbereitung ihres Antrages können jene Interessenten, die für die 
Zurverfügungstellung der Ausschreibungsunterlage einen Kostenersatz in der Höhe von  
300,- Euro geleistet haben, allfällige Fragen zur Ausschreibungsunterlage im Rahmen einer 
Fragerunde mit der Telekom-Control-Kommission klären. Die Telekom-Control-Kommission 
behält sich vor, im Einzelfall zu entscheiden, ob eine Frage beantwortet wird. 

Fragen können an die Telekom-Control-Kommission ausschließlich per E-Mail an tkfreq@rtr.at 
mit dem Betreff: „F 13/12 – Fragen zur Ausschreibung“ bis 20.03.2013, 12:00 Uhr Ortszeit 
(Datum und Uhrzeit des Einlangens) gerichtet werden. Die Beantwortung dieser Fragen erfolgt 
schriftlich voraussichtlich bis 02.04.2013 (Datum der Versendung). 
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Die an die Telekom-Control-Kommission gerichteten Fragen werden gesammelt und ohne 
Nennung der Anfragenden gemeinsam mit den Antworten an alle oben genannten 
Interessenten weitergeleitet. 

Ist es aus Sicht der Telekom-Control-Kommission notwendig oder zweckmäßig, mit den 
Antragstellern Fragen abzuklären, so erklärt sich der Antragsteller mit der Antragstellung 
unwiderruflich bereit, diese innerhalb der von der Telekom-Control-Kommission im Einzelfall 
gesetzten angemessenen Frist zu beantworten und die verlangten Informationen nach-
zureichen. 

4.2.6. Erhebungen – Berater 

Die Telekom-Control-Kommission kann sich in diesem Ausschreibungsverfahren bei ihren 
Ermittlungen und Erhebungen von Beratern unterstützen lassen (§ 55 Abs. 11 TKG 2003). Dies 
betrifft unter anderem (aber keinesfalls ausschließlich) Erhebungen im Zusammenhang mit den 
oben in Kapitel 4.2.5 genannten Abklärungen, Erhebungen im Zusammenhang mit der Prüfung 
der Eignungskriterien gemäß § 55 Abs. 2 Z 2 TKG 2003 und die Unterstützung beim 
Versteigerungsverfahren. 

4.2.7. Akteneinsicht 

Allen Antragstellern ist auf Verlangen die Akteneinsicht in gleichem Umfang zu gewähren. Von 
der Akteneinsicht sind Aktenbestandteile ausgenommen, insoweit deren Einsichtnahme eine 
Schädigung berechtigter Interessen einer Partei oder dritter Personen oder eine Gefährdung 
der Aufgaben der Behörde herbeiführen oder den Zweck des Verfahrens beeinträchtigen 
würde. Gegen die Verweigerung der Akteneinsicht ist kein abgesondertes Rechtsmittel zulässig 
(§ 17 AVG). 

Die Telekom-Control-Kommission anerkennt, dass im vorliegenden Verfahren zahlreiche 
Informationen zur Verfügung gestellt werden, deren Einsichtnahme eine Schädigung berech-
tigter Interessen einer Partei oder dritter Personen herbeiführen kann. Ferner können Informa-
tionen Gegenstand des Verfahrens sein, deren Einsichtnahme durch die Parteien eine 
Gefährdung der Aufgaben der Behörde herbeiführen oder den Zweck des Verfahrens beein-
trächtigen würde. Die Telekom-Control-Kommission behält sich daher vor, die betreffenden 
Aktenbestandteile von der Akteneinsicht auszunehmen. 

Insbesondere geht die Telekom-Control-Kommission davon aus, dass im Hinblick auf die 
Möglichkeit kollusiven Verhaltens die Bekanntgabe der Antragsteller vor Abschluss der Auktion 
den Zweck des Verfahrens beeinträchtigen könnte. Daher nimmt die Telekom-Control-
Kommission von einer Bekanntgabe der Antragsteller Abstand, diese Information steht vor 
Abschluss der Auktion auch nicht im Wege der Akteneinsicht zur Verfügung. Nach Ende der 
Auktion werden den Antragstellern alle Informationen unter Berücksichtigung von Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnissen zugänglich gemacht. 

Um die Vertraulichkeit der vom Antragsteller zur Verfügung gestellten sensiblen Informationen 
zu gewährleisten, haben die Antragsteller in den Anträgen jene Daten, bei denen es sich aus 
ihrer Sicht um Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse handelt, zu kennzeichnen. Daneben ist ein 
Exemplar des Antrages in einer um Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse bereinigten Version 
einzureichen, wobei erkenntlich sein muss, dass es sich um eine bereinigte Version handelt. 
Die Telekom-Control-Kommission behält sich darüber hinaus vor, weitere Aktenbestandteile im 
Sinne des § 17 Abs. 3 AVG von der Akteneinsicht auszunehmen. Ebenso behält sich die 
Telekom-Control-Kommission vor, Aktenbestandteile, die von den Antragstellern als Betriebs- 
und Geschäftsgeheimnis bezeichnet wurden, der Akteneinsicht zugänglich zu machen, wenn 
dadurch eine Schädigung berechtigter Interessen einer Partei oder dritter Personen oder eine 
Gefährdung der Aufgaben der Behörde nicht zu erwarten ist. 

Auf § 125 TKG 2003 sowie auf das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes Zl. 2002/03/0273 
vom 25. Februar 2004 betreffend Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse wird hingewiesen. 
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Die Antragsteller verpflichten sich, Informationen über andere Antragsteller, die sie aufgrund 
dieses Verfahrens erlangen, ausschließlich für die Zwecke dieses Verfahrens zu verwenden 
und nicht öffentlich bekannt zu geben. 

4.2.8. Veröffentlichung 

Die Telekom-Control-Kommission beabsichtigt, die Ergebnisse der Auktion auf der Website der 
Regulierungsbehörde bekannt zu gegeben.  

4.3. Informationen im Antrag 

Gemäß § 55 Abs. 1 TKG 2003 hat die Regulierungsbehörde die ihr überlassenen Frequenzen 
demjenigen Antragsteller zuzuteilen, der die allgemeinen Voraussetzungen des Abs. 2 Z 2 leg 
cit erfüllt. 

Für die Überprüfung des Vorliegens der Voraussetzungen gemäß § 55 Abs. 2 Z 2 TKG 2003 ist 
der Einblick in die Organisation des Antragstellers erforderlich. Unter anderem sind genaue 
Angaben über die Rechts- und Finanzsituation sowie die Eigentümerstruktur zu machen.  

4.3.1. Informationen zum Antragsteller 

Die Antragsunterlagen haben (wenn anwendbar) folgende Informationen zum Antragsteller zu 
enthalten: 

a) Name (Firma), Sitz (Anschrift), Datum und Ort der Gründung, samt aktuellem Auszug 
aus dem Firmenbuch bzw. vergleichbarem im jeweiligen Sitzstaat geführten und dem 
österreichischen Firmenbuch entsprechenden Register; 

b) Art und Anzahl der Kapitalanteile, Nennwert der Kapitalanteile und mit jeder Art von 
Anteilen verbundene Stimm- und Dividendenrechte; 

c) gezeichnetes Kapital je Art von Kapitalanteilen sowie genaue Angaben über 
Gesellschafter zum Zeitpunkt der Einreichung des Antrages sowie sämtliche vorherseh-
bare Veränderungen in dieser Hinsicht; 

d) Anzahl, Wert und Rechte (einschließlich Umtauschrechte) in Bezug auf sämtliche 
Optionen, Berechtigungsscheine, Vorzugsaktien oder Anleihekapital sowie andere vom 
Antragsteller ausgegebene Wertpapiere; 

e) der Gesellschaftsvertrag (die Satzung) in der derzeit geltenden Fassung; 

f) Beschreibung der Geschäftstätigkeit; 

g) Name des vom Antragsteller benannten Zustellungsbevollmächtigten, der die 
Anforderungen nach § 9 Zustellgesetz erfüllt, unter Angabe von Telefon- und 
Faxnummern sowie Post- und E-Mail-Adressen (vgl. auch Kapitel 4.3.8); 

h) alle anderen Belange, deren Mitteilung oder Verschweigen die Entscheidung der 
Telekom-Control-Kommission bei der vor der Zuteilung von Frequenzen vorzu-
nehmenden Überprüfung iSd § 55 Abs. 2 Z 2 TKG 2003 wesentlich beeinflussen 
können. 

Sollten die oben genannten Informationen nicht vollständig beigebracht werden, wird die 
Telekom-Control-Kommission, sofern sie dies für die Feststellung des entscheidungsrelevanten 
Sachverhalts für erforderlich erachtet, die notwendigen Informationen nachfordern. Die 
Telekom-Control-Kommission wird in diesem Zusammenhang ferner zusätzliche Informationen 
verlangen, falls sie dies für die Feststellung des entscheidungsrelevanten Sachverhalts für 
erforderlich erachtet. 
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4.3.2. Informationen zu Gesellschaftern, Aktionären udgl. des Antragstellers 

Für jeden Gesellschafter oder Aktionär, sowie für jeden Inhaber von Optionen, Berechtigungs-
scheinen, Vorzugsaktien, Anleihekapital oder anderen vom Antragsteller ausgegebenen 
Wertpapieren sind die unter 4.3.1 lit. a) bis d) (wobei die unter d) geforderten Angaben anstatt 
auf den Antragsteller auf das gegenständliche Unternehmen zu beziehen sind) sowie f) und h) 
genannten Informationen (falls anwendbar) zu übermitteln.  

Weiters ist für jeden dieser Berechtigten zu beschreiben bzw. anzugeben: 

i) Beziehung zum Antragsteller (z.B. Anzahl und Art der gehaltenen Kapitalanteile oder 
Wertpapiere); Syndikats- bzw. Konsortialverträge; 

j) soweit vorhanden: Konzernobergesellschaft(en), übergeordnete(s) Konzernunter-
nehmen. 

Für den Fall, dass Personen Kapitalanteile oder andere Wertpapiere am Antragsteller als 
Treuhänder oder in ähnlicher Funktion für einen Dritten halten, muss auf diesen Umstand 
hingewiesen werden und es müssen die vorgenannten Details in Bezug auf den tatsächlichen 
wirtschaftlichen Eigentümer zur Verfügung gestellt werden. 

4.3.3. Weitere Darstellung der Eigentümerstruktur bei übergeordneten 
Unternehmen mit wesentlichen Beteiligungen 

Für den Fall, dass am Antragsteller eine Mehrzahl von übergeordneten Anteilseignern 
(Gesellschafter, Aktionäre, Inhaber von Optionen, Berechtigungsscheinen, Vorzugsaktien, 
Anleihekapital oder andere vom Antragsteller ausgegebene Wertpapiere) beteiligt ist, die 
durchgerechnet (Ultimate-Owner-Prinzip) über eine Beteiligung von 25 % oder mehr am 
Antragsteller verfügen, ohne direkt am Antragsteller beteiligt zu sein, sind jene Beteiligungen im 
Antrag darzustellen.  

Dabei sind für jedes Unternehmen, das über eine durchgerechnete Beteiligung von zumindest 
25 % am Antragsteller verfügt – unabhängig davon, auf welcher übergeordneten Ebene diese 
Beteiligung besteht – die Angaben gemäß Punkt 4.3.2 dieser Ausschreibungsunterlage zu 
machen. 

Die Angaben gemäß Punkt 4.3.2 dieser Ausschreibungsunterlage sind daher auch für solche 
Unternehmen zu machen, die eine Beteiligung von 25 % am Antragsteller zwar nicht durch eine 
konkrete Beteiligung an einem dem Antragsteller übergeordneten Unternehmen erreichen, 
jedoch durch die Zusammenrechnung mehrerer übergeordneter Beteiligungsverhältnisse an 
mehreren dem Antragsteller übergeordneten Unternehmen. 

Für den Fall, dass Personen Kapitalanteile oder andere Wertpapiere am Antragsteller, die einer 
Beteiligung von zumindest 25 % entsprechen – wenn auch indirekt im Wege übergeordneter 
Beteiligungsverhältnisse – als Treuhänder oder in ähnlicher Funktion für einen Dritten halten, 
muss darauf hingewiesen werden und es müssen die vorgenannten Details in Bezug auf den 
tatsächlichen wirtschaftlichen Eigentümer zur Verfügung gestellt werden.  

Die in diesem Punkt verlangten Angaben können anhand von Tabellen oder Diagrammen 
veranschaulicht werden, aus denen die unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungsverhältnisse 
und die Art der Kontrolle, insb. die Art der Beteiligung, über den Antragsteller hervorgehen. Bei 
der Darstellung der Beteiligungsverhältnisse ist darauf zu achten, dass diese es der Telekom-
Control-Kommission ermöglichen soll, etwaige wirtschaftliche Verflechtungen festzustellen, 
aufgrund derer ein Antragsteller unmittelbar oder mittelbar einen wettbewerblich erheblichen 
Einfluss auf (einen) andere(n) Antragsteller ausüben kann. 

Sollten die oben genannten Informationen nicht vollständig beigebracht werden, wird die 
Telekom-Control-Kommission, sofern sie dies für die Feststellung des entscheidungsrelevanten 
Sachverhalts für erforderlich erachtet, die notwendigen Informationen nachfordern. Die 
Telekom-Control-Kommission wird in diesem Zusammenhang ferner zusätzliche Informationen 
verlangen, falls sie dies für die Feststellung des entscheidungsrelevanten Sachverhalts für 
erforderlich erachtet. 
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4.3.4. Informationen zu Konsortien 

Im Falle von Konsortien oder Gemeinschaftsunternehmen sind folgende zusätzliche Angaben 
erforderlich: 

Die Art der Beziehung zwischen den Mitgliedern sowie genaue Angaben über 

 Syndikatsverträge, Konsortialverträge bzw. 

 Joint-Venture-Vereinbarungen, 

 Absichtserklärungen, 

 Gesellschaftervereinbarungen. 

Weiters sind die gleichen Informationen wie in Kapitel 4.3.2 hinsichtlich der Konsortialmitglieder 
dem Antrag beizufügen. 

Sollten die oben genannten Informationen nicht vollständig beigebracht werden, wird die 
Telekom-Control-Kommission, sofern sie dies für die Feststellung des entscheidungsrelevanten 
Sachverhalts für erforderlich erachtet, die notwendigen Informationen nachfordern. Die 
Telekom-Control-Kommission wird in diesem Zusammenhang ferner zusätzliche Informationen 
verlangen, falls sie dies für die Feststellung des entscheidungsrelevanten Sachverhalts für 
erforderlich erachtet. 

4.3.5. Bankgarantie 

Der Antragsteller hat die beantragte Bietberechtigung mittels einer auf erste Anforderung 
abzurufenden, abstrakten Bankgarantie einer Bank mit guter Bonität zu besichern (siehe 
Anhang B).  

Die Mindesthöhe der Bankgarantie errechnet sich aus der Multiplikation der beantragten 
Bietberechtigung (Anzahl an beantragten Bietpunkten) mit 17.000,- Euro. Wird die beantragte 
Bietberechtigung nicht im vollen Umfang durch die Bankgarantie besichert, so reduziert sich die 
Bietberechtigung auf den durch die Bankgarantie besicherten Umfang. 

Eine Bankgarantie (bzw. ein Sparbuch) in zumindest der oben genannten Höhe ist im Original 
bereits dem Antrag beizulegen. Im Fall der Überweisung muss der Betrag zum Antragszeitpunkt 
unwiderruflich am Konto der Regulierungsbehörde eingelangt sein.  

Zusätzlich gelten für die Höhe der Besicherung von Geboten in der Vergabephase folgende 
Regeln: 

 

Bankgarantie 
maximale Gebotsbeträge in der 

Vergabephase 

Unter 300.000,- Euro In der Höhe der Bankgarantie 

Mindestens 300.000,- Euro 1 Mio. Euro 

Mindestens 1 Mio. Euro 3 Mio. Euro 

Mindestens 5 Mio. Euro unbegrenzt 

Tabelle 4: Maximale Gebotsbeträge in der Vergabephase 

 

Es ist auch möglich, während der Auktion zusätzliche Bankgarantien vorzulegen. Die 
Bietberechtigung bleibt aber von einer zusätzlichen Bankgarantie unberührt.  
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Für den Fall, dass Bankgarantien erst während der Auktion vorgelegt werden, gilt, dass diese 
wegen der notwendigen Prüfungen spätestens bis 12:00 Uhr (Ortszeit) an dem der 
Gebotslegung vorangehenden Werktag (Montag bis Freitag) vorgelegt werden müssen und von 
derselben Bank ausgestellt sein müssen wie die bereits im Antrag übermittelte Bankgarantie. 

Es wird darauf hingewiesen, dass es aufgrund des Auktionsdesigns möglich ist, dass die 
verdeckte Bietphase für die Zusatzgebote bereits am zweiten Auktionstag stattfinden kann. In 
diesem Fall müssten zusätzliche Bankgarantien bereits am ersten Auktionstag (12:00 Uhr) 
vorliegen.  

 

Beispiel 1: Ein Bieter beantragt 6 Bietpunkte und legt eine Bankgarantie in der Höhe von 
136.000,- Euro. Der Bieter ist damit berechtigt, Paketgebote bis zu 136.000,- Euro zu 
legen. 

Beispiel 2: Ein Bieter beantragt 21 Bietpunkte und legt eine Bankgarantie in der Höhe 
von 1.000.000,- Euro. Der Bieter ist damit berechtigt, Paketgebote bis zu 3.000.000,- 
Euro zu legen. 

 

Eine Bankgarantie hat als alleinige Wirksamkeitsbedingung die bescheidmäßige Zuteilung der 
Frequenzen nach dieser Ausschreibung an den Antragsteller zu beinhalten. Die Garantie muss 
als Begünstigten die Republik Österreich (Bund) nennen und von spätestens 01.06.2013 bis 
mindestens 31.07.2013 gültig sein. Eine später übermittelte zusätzliche Bankgarantie hat 
zumindest vom Tag der Übermittlung bis mindestens 31.07.2013 gültig zu sein. 

Für die Zuordnungsphase ist keine Besicherung durch Bankgarantien erforderlich. 

Neben einer Bankgarantie kann die Bietberechtigung auch durch die unwiderrufliche 
Überweisung des entsprechenden Betrages auf das Konto der RTR GmbH oder durch 
Hinterlegung eines Sparbuchs erfolgen. 

Bei einer Überweisung ist der entsprechende Betrag bis zur Antragslegung auf das Konto der 
RTR GmbH 

 

Konto-Nummer: 696 170 109 
BLZ (Bank):  12000 (Bank Austria)  

IBAN:   AT45 1200 0006 9617 0109 
SWIFT/BIC:  BKAUATWW 

 

unwiderruflich zu überweisen.  

Im Falle der Hinterlegung eines Sparbuches muss dieses ein identifiziertes Sparbuch lautend 
auf den Antragsteller sein. In diesem Fall ist die Abtretung des Sparbuches gemäß Anlage C zu 
erklären. 

Die Telekom-Control-Kommission behält sich das Recht vor, ohne Angabe von Gründen 
weitere Bankgarantien oder Sicherheiten einzufordern. 

Nach Abschluss des Verfahrens werden jenen Antragstellern, denen die beantragten 
Frequenzen nicht zugeteilt wurden, die von ihnen gelegten Bankgarantien (Sparbücher, 
Überweisungsbeträge) zurückgestellt. Die Bankgarantien (Sparbücher, Überweisungsbeträge) 
jener Antragsteller, denen Frequenzen nach dieser Ausschreibung zugeteilt werden, werden 
nach vollständiger Bezahlung des Frequenznutzungsentgelts zurückgestellt.  

Ein Muster für den Text einer Bankgarantie ist in Anhang B angeführt. 
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4.3.6. Angaben zu technischen Fähigkeiten, Qualität der Dienste und den 
Versorgungspflichten 

Es darf gemäß § 55 Abs. 2 Z 2 TKG 2003 kein Grund zur Annahme bestehen, dass der in 
Aussicht genommene Dienst, insbesondere betreffend Qualität und Versorgungspflicht, nicht 
erbracht werden wird. Weiters muss der Antragsteller über die notwendigen technischen 
Fähigkeiten verfügen. Die in den folgenden Kapiteln geforderten Daten dienen zur Überprüfung 
dieser Voraussetzungen. 

Es ist darzustellen, dass der Antragsteller die notwendigen Voraussetzungen erfüllt. 

Diese Darstellung hat folgende Punkte zu umfassen: 

 

 Beschreibung der geplanten Nutzung des Spektrums (Dienste, Technologien, 
Datenraten, Qualität, Verfügbarkeit), 

 geplante Abdeckung (Versorgung) über die gesamte Zuteilungsdauer, 

 Anzahl an Basisstationen über die gesamte Zuteilungsdauer, 

 Fähigkeiten und Erfahrungen in der Planung und im Betrieb von Funknetzen. 

 

4.3.7. Angaben zur Finanzkraft 

Der Antragsteller muss nachweisen, dass er über die erforderlichen finanziellen Ressourcen 
zum Aufbau und Betrieb eines Funknetzes verfügt. 

Dabei ist insbesondere darauf Bedacht zu nehmen, dass die Finanzstärke und -stabilität mit der 
Höhe des angebotenen Frequenznutzungsentgelts im Einklang steht. 

Diesbezüglich haben die Antragsunterlagen folgende Informationen zu enthalten: 

4.3.7.1. Investitionsplan  

Jeder Antragsteller hat einen Investitionsplan für die Errichtung der für die Nutzung der 
gegenständlichen Frequenzen erforderlichen Infrastruktur unter Berücksichtigung der 
Versorgungsverpflichtungen der nächsten 5 Jahre  zu erstellen.  

Die Struktur kann vom Antragsteller frei gewählt werden. Aus der Gliederung sollten jedoch 
folgende Informationen ersichtlich sein: 

 

 Welche Dienste sollen mit den gegenständlichen Frequenzen angeboten werden? 

 Welche Technologien werden eingesetzt? 

 Ab wann sollen diese Dienste angeboten werden? 

 

4.3.7.2. Finanzierung 

Weiters hat jeder Antragsteller die Finanzierung des Frequenznutzungsentgelts darzustellen. 
Diese muss im Einklang mit den finanziellen Möglichkeiten des Betreibers stehen. Dazu sind 
folgende Angaben erforderlich: 

 

 Eigenfinanzierung – Zeitplan und Aufbringung für Eigenkapital, einschließlich geplante 
Emissionen von Gesellschaftskapital. 
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 Fremdfinanzierung – Kreditlinien, zur Verfügung gestellte Sicherheiten, die Laufzeiten 
der Kredite und die Kreditgeber für sämtliche Kredite der ersten vier Jahre ab 
Frequenzzuteilung. 

 

4.3.8. Zustellbevollmächtigter 

Natürliche Personen, die keinen Hauptwohnsitz in Österreich haben, oder juristische Personen 
ohne Sitz in Österreich haben bei der Antragstellung einen Zustellbevollmächtigten im Sinne 
des § 9 Zustellgesetz, BGBl I Nr 200/1982 idF BGBl I Nr 111/2010 namhaft zu machen (vgl. 
Kapitel 4.3.1). Dem Antrag ist eine firmenmäßig gezeichnete unbeschränkte Zustellvollmacht 
des Antragstellers anzuschließen. Im Fall des Wechsels des Zustellbevollmächtigten ist 
unverzüglich eine neue unbeschränkte Zustellvollmacht vorzulegen. 

 

4.3.9. Vollständigkeitserklärung 

Ordnungsgemäße schriftliche Anträge müssen die in Kapitel 4.3 geforderten Informationen 
enthalten. Darüber hinaus ist dem Antrag eine Vollständigkeitserklärung (Anhang E) 
beizulegen, mit welcher bestätigt wird, dass der Antrag sämtliche in dieser Ausschreibungs-
unterlage geforderten Informationen, sowie alle Informationen, die für die Beurteilung des 
Sachverhaltes durch die Telekom-Control-Kommission relevant sind, vollständig und richtig 
enthält. 

 

4.4. Übermittlung des Frequenzzuteilungsantrags 

Frequenzzuteilungsanträge sind zu richten an: 

 

 Telekom-Control-Kommission 

 Mariahilfer Straße 77-79 

 A-1060 Wien 

 Österreich 

 

Der Frequenzzuteilungsantrag muss verschlossen (z.B. Umschlag, Paket) mit dem Vermerk 
„F13/12 – Frequenzzuteilungsantrag" bis 08.05.2013, 12:00 Uhr (Ortszeit) bei der Telekom-
Control-Kommission vollständig einlangen. Nach diesem Zeitpunkt einlangende Anträge werden 
nicht berücksichtigt. Der Frequenzzuteilungsantrag kann sowohl per Post als auch durch Boten 
oder persönliche Übergabe eingebracht werden. Bei persönlicher Übergabe ist eine 
Terminvereinbarung zwingend erforderlich. Die Terminanmeldung hat per E-Mail (tkfreq@rtr.at) 
bis spätestens 12:00 Uhr des vorangehenden Tages für den jeweils nächsten Tag zu erfolgen. 
Sowohl Terminanmeldung als auch Übergabe sind nur an Werktagen möglich. In diesem 
Zusammenhang wird auch auf Kapitel 4.2.2 verwiesen.  

Anträge auf Frequenzzuteilung müssen schriftlich, in deutscher Sprache in einem Original 
sowie in elektronisch lesbarer Form (z.B. CD-ROM, USB-Stick) eingereicht werden. 
Erforderliche Beilagen, wie z.B. Geschäftsberichte und Kartendarstellungen, können auch in 
englischer Sprache angeschlossen werden. 

Änderungen sowie das Zurückziehen der Anträge nach Ablauf der Ausschreibungsfrist sind 
unzulässig (§ 55 Abs. 6 TKG 2003). 
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4.5. Checkliste Antragsunterlagen 

Wir ersuchen Sie, den Frequenzzuteilungsantrag entsprechend der folgenden Checkliste zu 
gliedern: 

 Antragsformular (siehe Anhang A) 

 Angaben zur Organisationsstruktur  

 Angaben zu technischen Fähigkeiten, Qualität der Dienste und Versorgungspflicht 
(siehe Kapitel 4.3.6) 

 Angaben zur Finanzkraft (siehe Kapitel 4.3.7,) 

 Bankgarantie (siehe Muster im Anhang B) 

 Zustellvollmacht (siehe Kapitel 4.3.8, Muster im Anhang D) 

 Vollständigkeitserklärung (siehe Kapitel 4.3.9, Muster im Anhang E) 
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5. Kosten und Gebühren 

5.1. Frequenznutzungsentgelt 

Die erfolgreichen Antragsteller haben das im Versteigerungsverfahren ermittelte Frequenz-
nutzungsentgelt innerhalb von 4 Wochen nach Rechtskraft des Frequenzzuteilungsbescheides 
zu entrichten. 

Das Frequenznutzungsentgelt enthält keine Umsatzsteuer. 

Bei Nichtzahlung (einschließlich verspäteter oder nicht vollständiger Zahlung) des Frequenz-
nutzungsentgelts erlischt die Frequenzzuteilung. Dessen ungeachtet hat in diesem Fall die 
Republik Österreich (Bund) das Recht, die vom Antragsteller gelegte Bankgarantie zu ziehen 
bzw. das nicht abgedeckte Frequenznutzungsentgelt im Wege der Verwaltungsvollstreckung 
einzubringen.  

 

5.2. Frequenznutzungsgebühren 

Gemäß § 82 TKG 2003 sind unter anderem für die Nutzung von Frequenzen 
Frequenznutzungsgebühren zu entrichten, welche in der Telekommunikationsgebühren-
verordnung BGBl II Nr 29/1998 idF BGBl II Nr 108/2011 festgesetzt sind. Die Vorschreibung 
erfolgt durch die Fernmeldebüros im Rahmen der Erteilung der Betriebsbewilligung. 

 

5.3. Kosten der Beratung 

Die Regulierungsbehörde kann in jedem Stadium des Verfahrens Sachverständige sowie 
Berater beiziehen, deren Kosten, ebenso wie weitere Barauslagen, von dem Antragsteller, dem 
die Frequenzen zugeteilt werden, zu tragen sind. Bei mehreren Antragstellern sind die Kosten 
aliquot aufzuteilen. 

Diese Kosten werden im Frequenzzuteilungsbescheid vorgeschrieben und sind binnen 
4 Wochen ab Rechtskraft des Frequenzzuteilungsbescheides zu entrichten. 
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Anhang A 

 

Antragsformular
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A. Antragsformular 

 

 

Antragsformular im Verfahren betreffend Frequenzzuteilungen im Frequenzbereich 
450 MHz 

 

Antragsteller 

 

 

Anschrift  

 

 

Bietberechtigung 

Es wird eine Bietberechtigung im Umfang von _____________________________  (in 

Worten_________________________________________________________ ) Bietpunkten 

beantragt. 

 

Besicherung 

Die Besicherung in der Höhe von Euro_________________________ (in Worten 

________________________________________________ ) liegt dem Antrag im Original / als 

Sparbuch bei / wurde überwiesen*. 

*) nicht Zutreffendes streichen 

 

 

 

 

Datum       (firmenmäßige Zeichnung) 
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Anhang B 

 

Muster Bankgarantie
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B. Muster Bankgarantie 

 

Bankbezeichnung 

Adresse 

 

 

 

Republik Österreich 

c/o Telekom-Control-Kommission 

Mariahilfer Straße 77-79 

A-1060 Wien 

 

 

Garantie Nummer ………………. 

 

Die Bank XX gibt hiermit der Republik Österreich die nachstehend umschriebene 
unwiderrufliche Garantieerklärung ab: 

 

Der Bank ist bekannt, dass sich die Firma ……….., im Rahmen des derzeit laufenden 
Ausschreibungsverfahrens um Frequenzzuteilungen im Frequenzbereich 450 MHz bewirbt. 
Gemäß Kapitel 4.3.5 der Ausschreibungsunterlage vom XX.XX.2013 der Telekom-Control-
Kommission muss die Firma ……… zusammen mit ihrem Antrag eine abstrakte Bankgarantie 
einer Bank mit guter Bonität zur Besicherung der beantragten Bietberechtigung erbringen. 

 

Die Bank XX garantiert hiermit gegenüber der Republik Österreich, ohne Prüfung des 
zugrundeliegenden Rechtsverhältnisses und unter Verzicht auf jede Einwendung daraus, eine 
Zahlung bis zu einer Gesamtsumme von 

 

Euro XX 

(in Worten XX Euro) 

 

auf Ihre erste schriftliche Aufforderung auf das von Ihnen bezeichnete Bankkonto zu leisten, 
unter der Bedingung, dass die Zuteilung der Frequenzen nach dieser Ausschreibung an die 
Firma XX erfolgt ist. Der Eintritt dieser Bedingung gilt als nachgewiesen, wenn Sie uns dies in 
Ihrer schriftlichen Aufforderung bestätigen. 

 

Diese Garantie kann nicht vor dem XX.XX.2013 in Anspruch genommen werden. 

 

Diese Garantie erlischt automatisch, sobald wir diese Urkunde zurückerhalten haben, 
spätestens jedoch am XX.XX.2013, selbst bei Nichtrückgabe dieser Urkunde, es sei denn, dass 
sie von Ihnen mittels Brief (per eingeschriebener Post oder Kurierdienst) spätestens an diesem 
Tag bei uns eintreffend, in Anspruch genommen wurde. 
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Ansprüche aus der gegenständlichen Garantie können nur mit ausdrücklicher Zustimmung 
zugunsten Dritter abgetreten, verpfändet bzw. vinkuliert werden. 

 

 

 

Datum       (firmenmäßige Zeichnung)  
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Anhang C 

 

Muster Abtretungserklärung 
Sparbuch 
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C. Muster Abtretungserklärung Sparbuch 

 
 
 
An 
Telekom-Control-Kommission 
Mariahilferstrasse 77-79 
A-1060 Wien 
Österreich 
 
 
 
Name und Anschrift des Antragstellers 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betr.: Antrag zu F 13/12 
 
 
 
Der Antragsteller erklärt die unwiderrufliche Abtretung (siehe Kapitel 4.3.5 der 
Ausschreibungsunterlage) folgenden Sparbuchs 
 
 
 
Name ______________________________________ 
 
Kontonummer ________________________________ 
 
Bank _______________________________________ 
 
Bankleitzahl _________________________________ 
 
Losungswort _________________________________ 
 
Betrag ______________________________________ 
 
 
 
 
 
Datum: 

(firmenmäßige Zeichnung)
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Anhang D 

 

Muster Zustellvollmacht
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D. Muster Zustellvollmacht 

 

 

Zustellvollmacht 
 

 

FIRMA XXXX ermächtigt hiermit XXX zur Entgegennahme der gesamten Korrespondenz im 
Verfahren F13/12 betreffend Frequenzzuteilungen im Frequenzbereich 450 MHz. 

 

 

Kontaktdaten von Frau/Herrn NAME XX XXX: 

 

Straße   

PLZ Ort 

Telefon +43... 

Fax +43.... 

E-Mail ....@.... 

 

 

 

 

Datum       (firmenmäßige Zeichnung) 
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Anhang E 

 

Muster Vollständigkeitserklärung
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E. Muster Vollständigkeitserklärung 

 

An 

Telekom-Control-Kommission 

Mariahilfer Straße 77-79 

A-1060 Wien 

Österreich 

   

   

Name und Anschrift des Antragstellers 

 

 

Betrifft Antrag zu F13/12 

 

 

Der Antragsteller erklärt Folgendes: 

 

Die Informationen und Unterlagen, die gemäß Ausschreibungsunterlage im Verfahren F13/12 
verlangt werden und die sonst für die Beurteilung des Antrags im Frequenzzuteilungsverfahren 
gemäß den anzuwendenden Bestimmungen des europäischen Gemeinschaftsrechts und den 
anzuwendenden österreichischen Rechtsvorschriften, insbesondere des Telekommunikations-
gesetzes, erforderlich sind, sind im Antrag vollständig und wahrheitsgemäß enthalten, auch 
wenn diese in der Ausschreibungsunterlage nicht ausdrücklich verlangt werden. 

 

Insbesondere bestehen hinsichtlich  

 

 der Eigentumsverhältnisse des Antragstellers, 

 der geplanten Finanzierung sowie 

 des Investitionsplans 

 

außer den im Antrag offen gelegten keine Vereinbarungen, Nebenabreden oder andere 
relevante Sachverhalte, welche Einfluss auf die Beurteilung des Antrags haben können. 

 

 

 

 

 

 

Datum        (firmenmäßige Zeichnung) 
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Anhang F 

 

Einführung in die kombinatorische 
Clockauktion
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F. Einführung in die kombinatorische Clockauktion 

 

1. Einleitung 

Die nachfolgenden Ausführungen stellen eine rechtlich unverbindliche Einführung in die 
kombinatorische Clockauktion dar und dienen dem grundlegenden Verständnis des in der 
Vergabe verwendeten Auktionsverfahrens. Die rechtlich verbindlichen Auktionsregeln werden 
den Antragstellern rechtzeitig vor Beginn der Auktion übermittelt.  

Die in den Beispielen gewählten Szenarien sind fiktiv und stehen nicht im Einklang mit dem 
Vergabeverfahren F13/12. 

2. Struktur der CCA 

 

 

 

Die kombinatorische Clockauktion (CCA) besteht aus zwei getrennten Auktionen (Phasen). In 
der ersten Phase, der Vergabephase, gelangen (abstrakte) Frequenzblöcke in unter-
schiedlichen Kategorien (z.B. können Frequenzblöcke eines Frequenzbereiches Elemente einer 
Kategorie bilden) zur Versteigerung. Im Rahmen der Vergabephase wird bestimmt, wie viele 
(abstrakte) Frequenzblöcke in den unterschiedlichen Kategorien die erfolgreichen Bieter jeweils 
erhalten. Die Zahl der Kategorien kann auch eins sein. 

In der zweiten Phase, der Zuordnungsphase, werden konkrete Frequenzblöcke zugewiesen. 
Teilnahmeberechtigt sind nur mehr die erfolgreichen Bieter der Vergabephase. Die Bieter 
können dabei auf alle konkreten Frequenzblöcke bieten, die im Einklang mit dem Ergebnis der 
Vergabephase und den Zuordnungsregeln stehen. 

Der Gesamtpreis, den die erfolgreichen Bieter zu entrichten haben, ergibt sich aus der Summe 
der Preise beider Phasen.  

 

Abbildung 1: Die zwei Hauptphasen der CCA 
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3. Vergabephase 

Im Rahmen der Vergabephase werden die zu vergebenden Frequenzblöcke in unterschiedliche 
Kategorien gruppiert. Im Falle, dass eine Kategorie mehr als einen Block enthält, werden die 
Blöcke in dieser Kategorie als abstrakte Blöcke versteigert. Die Zahl der Kategorien kann auch 
eins sein. Die Vergabephase wird in drei Schritten durchgeführt.   

 

 

Abbildung 2: Ablauf der Vergabephase 

 

Der erste Schritt ist der Bietprozess. Während des Bietprozesses, der sich über eine oder 
mehrere Bietrunden erstreckt, haben die Bieter die Möglichkeit, Paketgebote für 
unterschiedliche Kombinationen von Frequenzblöcken in den unterschiedlichen Kategorien 
abzugeben (vgl. dazu auch die nachfolgende Infobox). Alle diese Gebote bleiben aktive Gebote 
und fließen in die Ermittlung des Auktionsergebnisses ein. Nach Abschluss des Bietprozesses 
wird im nächsten Schritt, der sogenannten Gewinnerermittlung, aus allen abgegebenen 
Paketgeboten algorithmisch die erlösmaximale Kombination von Geboten bestimmt, wobei von 
jedem Bieter maximal ein Paketgebot berücksichtigt wird. Gewinner sind diejenigen Bieter, 
deren Gebot in der erfolgreichen Kombination von Geboten enthalten ist. Die Gewinner erhalten 
die in ihren jeweiligen erfolgreichen Geboten enthaltene Anzahl von Frequenzblöcken. 

Im Rahmen der Preisermittlung, dem dritten Schritt, werden für alle Gewinner simultan die 
Preise bestimmt, die sie zu entrichten haben. Diese Preise werden als Basispreise bezeichnet 
und werden auf Basis einer modifizierten Second-Price-Regel bestimmt und sind die niedrigsten 
Preise, die die erfolgreichen Bieter (gemeinsam) hätten bieten müssen, um mit ihren jeweiligen 
Geboten erfolgreich zu sein (minimale Core-Preise). 

 

Infobox: Kombinatorische Gebote in der Vergabephase 

In der Vergabephase geben Bieter kombinatorische Paketgebote auf (abstrakte) Frequenz-
blöcke in unterschiedlichen Kategorien ab. Ein solches Gebot ist durch mehrere Parameter 
definiert, nämlich den maximalen Gebotsbetrag und die Anzahl der Frequenzblöcke je 
Kategorie, die der Bieter zu diesem Betrag zu erwerben wünscht (wobei die jeweilige Anzahl 
auch Null sein kann).  

Ist ein kombinatorisches Gebot am Ende der Auktion Teil der Gewinnerkombination, dann erhält 
der erfolgreiche Bieter exakt die in diesem Paketgebot angegebene Anzahl an Frequenz-
blöcken in der jeweiligen Kategorie. 

Die Bieter können im Rahmen der Vergabephase eine Vielzahl an (unterschiedlichen) Paket-
geboten abgeben, Teil der erlösmaximalen Kombination ist allerdings maximal eines dieser 
Paketgebote.   
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3.1. Schritt 1: Der Bietprozess 

Der Bietprozess in der Vergabephase wird in zwei Bietphasen abgewickelt, der Clockphase 
und der verdeckten Bietphase.  

 

 

 

 

Die Clockphase ist eine offene Bietphase mit einer oder mehreren Bietrunden, in der Bieter 
jeweils ein kombinatorisches Paketgebot auf Frequenzblöcke abgeben können, in dem sie die 
zu den jeweiligen Rundenpreisen gewünschte Anzahl von Frequenzblöcken angeben (vgl. dazu 
folgende Infobox zur Clockphase). Im Falle, dass in einer Clockrunde mehr Blöcke nachgefragt 
werden als zur Verfügung stehen, wird der Preis erhöht und es findet ein weitere Clockrunde 
statt. Die Bieter können im Laufe der Clockphase die nachgefragte Menge an Frequenzen 
reduzieren, sie dürfen sie aber nicht erhöhen (vgl. dazu Infobox Aktivitätsregeln in der 
Clockphase). Die Clockphase endet, wenn in allen Kategorien der Nachfrageüberhang (NFÜ) 
abgebaut ist; d.h. nicht mehr Frequenzblöcke nachgefragt werden als zur Verfügung stehen. 

 

Infobox: Die Clockphase 

Die Clockphase ist eine Clockauktion. In einer Clockauktion setzt der Auktionator den Preis für 
ein Gut (z.B. einen Frequenzblock) fest und die Bieter geben bekannt, ob bzw. wie viele Güter 
sie zu diesem Preis zu kaufen wünschen. Gibt es mehr Interessenten (bzw. mehr Nachfrage) 
als Güter zur Verfügung stehen, erhöht der Auktionator den Preis und die Bieter geben 
wiederum bekannt, ob bzw. wie viele Güter sie zum aktuellen Preis zu erwerben wünschen. 

Der Prozess endet, wenn der Nachfrageüberhang (NFÜ) vollständig abgetragen ist; d.h. nicht 
mehr Güter nachgefragt werden als zur Verfügung stehen. 

 

Nach Abschluss der Clockphase findet die verdeckte Bietphase in Form einer verdeckten 
Bietrunde statt. Die Bieter haben dabei sowohl die Möglichkeit ihre Clockgebote zu erhöhen als 
auch auf Kombinationen von Frequenzblöcken zu bieten, auf die sie in der Clockphase noch 
nicht geboten haben. Allerdings sind diese Zusatzgebote durch Aktivitätsregeln an die 
Clockgebote gebunden: Die Bieter können auf keine anderen Kombinationen von 
Frequenzblöcken bieten als sie in der Clockphase hätten bieten dürfen. Zusätzlich sind die 
Paketgebote der verdeckten Bietphase mit Ausnahme des Paketgebots, das die Bieter in der 

Erklärung: Die farblich hinterlegten Blöcke weisen die Anzahl der Blöcke, die die einzelnen farblich unterschiedlich gehaltenen 
Bieter in den unterschiedlichen Clockrunden und in der verdeckten Bietphase nominieren aus. 

Abbildung 3: Ablauf des Bietprozesses  
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allerletzten Clockrunde gelegt haben, einem (relativen) Preisdeckel unterworfen (siehe dazu 
weiter unten). Die verdeckte Bietphase erlaubt es den Bietern auf die Nachfrage und die 
Preisentwicklung zu reagieren und zum Beispiel auf zusätzliche in der Clockphase unverkaufte 
Frequenzblöcke zu bieten.  

In der nachfolgenden Abbildung ist der Bietprozess nochmals als Ablaufdiagramm dargestellt. 

Clockrunde

(Bieter nominieren Zahl der 

Blöcke)

Nachfrageüberhang

 in einer

Kategorie?

Preis in den Kategorien mit

NFÜ wird erhöht

NEIN

Preise werden in Höhe des

Mindestgebots festgesetzt

Verdeckte Bietphase

(Bieter können zusätzliche 

Paketgebote abgeben)

JA

 

Abbildung 4: Ablaufdiagramm des Bietprozesses in der Vergabephase 

 

3.1.1. Ein Beispiel mit einer Kategorie 

Es stehen 4 abstrakte Frequenzblöcke einer Kategorie zur Vergabe (vgl. Abbildung 5). Die 
Bieter können für eine beliebige Zahl an abstrakten Frequenzblöcken Paketgebote abgeben. 

 

Abbildung 5: Angebot an abstrakten Frequenzblöcken 

 

Die Clockphase startet mit einem Preis in der Höhe des Mindestgebots von 10 Euro für einen 
Block. Die Bieter können nun Paketgebote abgeben, indem sie die Zahl an Blöcken bekannt 
geben, die sie zum aktuellen Rundenpreis erwerben möchten. Im Beispiel legt Bieter 1 in der 
Runde 1 ein Paketgebot für 3 Blöcke zum Gebotsbetrag (Paketpreis) von 30 Euro (Anzahl 
Blöcke multipliziert mit dem Rundenpreis).   
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Abbildung 6: Paketgebot von Bieter 1 in der ersten Runde 

 

Neben Bieter 1 legen noch zwei weitere Bieter Paketgebote. Bieter 2 legt ein Paketgebot für 4 
abstrakte Frequenzblöcke und Bieter 3 eines für 2 Blöcke (vgl. Abbildung 7). 

 

 

Abbildung 7: Gebote aller Bieter in der ersten Runde  

 

Nach Ablauf der Runde wertet der Auktionator die eingelangten Gebote aus und ermittelt den 
Nachfrageüberhang (NFÜ). Ein Nachfrageüberhang besteht, wenn insgesamt mehr Blöcke 
nachgefragt werden als zur Verfügung stehen. Besteht ein Nachfrageüberhang, erhöht der 
Auktionator den Preis pro Frequenzblock und ruft die nächste Bietrunde aus. Im Beispiel 
werden in der ersten Runde der Clockphase von den drei Bietern insgesamt 9 Frequenzblöcke 
nachgefragt. Der Nachfrageüberhang beträgt demnach 5 Blöcke (vgl. Abbildung 8). 

 

 

Abbildung 8: Ergebnis der ersten Runde  

 

Der Auktionator erhöht nun den Preis (im Beispiel auf 15 Euro) und ruft die nächste Bietrunde 
aus. Die Bieter geben wiederum die Anzahl an Frequenzblöcken bekannt, die sie zu diesem 
Preis erwerben möchten. Im Beispiel legt Bieter 1 ein Paketgebot auf 3 Blöcke zum Paketpreis 
von 45 Euro. Der Auktionator bestimmt wiederum den Nachfrageüberhang, erhöht den Preis 
und startet die nächste Runde (vgl. Abbildung 9). 

In Runde 8, bei einem Preis von 45 Euro je Block, reduziert Bieter 1 seine Nachfrage auf 
2 Blöcke. Damit reduziert sich auch die Bietberechtigung des Bieters für die weiteren 
Clockrunden; der Bieter darf in den Folgerunden der Clockphase nur mehr auf 2 Blöcke bieten 
(siehe nachfolgende Infobox). Bieter 1 bietet in der Folge bis zur 10. Runde auf 2 Blöcke (vgl.  
Abbildung 9). 

 

Runde Gebote aller Bieter 

1 10 

Preis/ 
Block 

Bieter 1 Bieter 2 

Runde 
Preis/ 
Block Gebote aller Bieter 

1 

NFÜ? 

ja 

Anmerkung 

nächste Runde 10 

Runde Preis/Block Gebot 

1 10 

Gebotsbetrag 

3 x 10 = 30 

Bieter 3 
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Infobox: Aktivitätsregeln in der Clockphase mit einer Kategorie 

Die Bietberechtigung bestimmt die maximale Zahl an Frequenzblöcken, auf die ein Bieter in 
einer Runde bieten (bzw. aktiv sein) darf. Jedem Frequenzblock wird ein Bietpunkt zugeordnet. 
Während der Clockphase darf ein Bieter auf jeder Kombination von Frequenzblöcken aktiv sein, 
solange die Summe der Bietpunkte dieser Frequenzblöcke seine aktuelle Bietberechtigung 
nicht übersteigt. 

Die Bietberechtigung für die erste Runde der Clockphase ergibt sich aus dem Antrag. In den 
weiteren Runden wird die aktuelle Bietberechtigung auf Basis der Aktivitätsregeln ermittelt. Die 
Aktivität eines Bieters in einer Runde ist definiert als die Summe der Bietpunkte der Frequenz-
blöcke, auf die ein Bieter ein kombinatorisches Paketgebot in einer Runde abgegeben hat. Die 
Bietberechtigung in einer Runde entspricht der Aktivität der Vorrunde; d.h. ein Bieter darf in 
einer Runde auf keine größere Zahl an Blöcken bieten als in der Vorrunde. 

  

Abbildung 9: Paketgebote von Bieter 1 während der Clockphase 

 

In der 10. Runde werden in Summe von allen Bietern nicht mehr Blöcke nachgefragt als zur 
Verfügung stehen (vgl. Abbildung 10).  

Runde Preis/Block Gebot 

1 10 

NFÜ? 

ja 

Anmerkung 

nächste Runde 

2 15 ja nächste Runde 

3 20 ja nächste Runde 

nächste Runde 7 40 ja 

8 45 

… 

nächste Runde ja 

9 50 nächste Runde ja 

10 55 nein Reduktion Nachfrage 
anderer Bieter;  

Ende Clockphase 

… 
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Abbildung 10: Rundenergebnisse während der Clockphase 

 

Damit endet die Clockphase und die verdeckte Bietphase beginnt. Die Bieter haben nun die 
Möglichkeit, Zusatzgebote abzugeben. Dabei gibt der Bieter sowohl die gewünschte Zahl an 
Blöcken wie auch den Paketpreis bekannt. Die Zusatzgebote sind aber durch Aktivitätsregeln 
an die Clockgebote rückgebunden (siehe nachfolgende Infobox zu den Aktivitätsregeln für die 
Zusatzgebote).  

 

Infobox: Aktivitätsregeln für die verdeckten Zusatzgebote1 

Der Bieter darf in der verdeckten Bietphase auf jede Kombination von Blöcken bieten, auf die er 
auch in der Clockphase hätte bieten dürfen oder geboten hat. Das Paketgebot der letzten 
Clockrunde darf beliebig erhöht werden. Wurde das letzte Clockgebot in einer früheren Runde 
abgegeben, dann kann der Bieter das letzte Clockgebot maximal auf die Rundenpreise 
aufstocken, die der Runde folgen, in der das letzte Clockgebot abgegeben wurde. 

Die Zusatzgebote für alle anderen Kombinationen von Frequenzblöcken sind einer relativen 
Preisdeckelung unterworfen. Die Preisdeckelung für eine bestimmte Kombination K knüpft an 
jene Clockrunde an, in der der Bieter das letzte Mal auf diese Kombination hätte bieten dürfen; 
d.h. in der Runde, in der er seine Bietberechtigung reduziert hat. Diese Runde wird als 
Ankerrunde bezeichnet.  

Tatsächlich geboten hat der Bieter in der Ankerrunde aber auf eine andere Kombination. Diese 
Kombination wird als Ankerkombination K’ bezeichnet. In einem dritten Schritt wird das 
Ankergebot ermittelt. Das ist das höchste jemals für die Ankerkombination abgegebene Gebot.  

Schließlich wird noch die Wertdifferenz (= Differenz der Paketpreise) zwischen der 
Kombination K (für die das Zusatzgebot gelegt wird) und der Ankerkombination K’ unter Zu-
grundelegung der Preise der Ankerrunde errechnet. 

                                                

1
  Eine vollständige Darstellung der Aktivitätsregeln die verdeckten Zusatzgebote betreffend findet sich in der 

Verfahrensanordnung. 

Runde 

Preis/ 
Block Gebote aller Bieter 

1 

NFÜ? 

ja 

Anmerkung 

nächste Runde 

2 ja nächste Runde 

3 ja nächste Runde 

nächste Runde 8 ja 

9 

nächste Runde ja 

ja 

7 

10 

15 

20 

45 

50 

40 

10 nein Ende Clockphase 55 

nächste Runde 

… … 
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Daraus ergibt sich der Preisdeckel für die Kombination K wie folgt: 

Maximalgebot für K = Ankergebot + Wertdifferenz von K und K’ in der Ankerrunde 

Das Zusatzgebot für die Kombination K darf demnach nicht höher sein als das entsprechende 
Ankergebot  zuzüglich der Wertdifferenz zwischen der Kombination K und der entsprechenden 
Ankerkombination K’ zu den Preisen der Ankerrunde. 

 

Im Beispiel kann Bieter 1 sein Paketgebot der letzten Clockrunde auf 2 Blöcke in Höhe von 110 
Euro beliebig erhöhen. Er legt ein Zusatzgebot über 200 Euro (vgl. Abbildung 11).  

  

Abbildung 11: Zusatzgebot für Paketgebot der letzten Clockrunde 

 

Das Zusatzgebot auf 3 Blöcke ist einer Preisdeckelung unterworfen. Die Ankerrunde ist die 
Runde 8. In dieser Runde hätte der Bieter das letzte Mal auf 3 Blöcke bieten dürfen. Die Anker-
kombination – die Kombination, auf die er tatsächlich in der Ankerrunde geboten hat – ist das 
Paketgebot für 2 Blöcke (vgl. Abbildung 12). Das Ankergebot – das höchste auf die Anker-
kombination abgegebene Gebot – beläuft sich auf 200 Euro (das Zusatzgebot auf 2 Blöcke). 

 

  

Abbildung 12: Ankerrunde und Ankerkombination für ein Zusatzgebot auf 3 Blöcke 

 

Die Wertdifferenz (Differenz der Paketpreise) zwischen 3 und 2 Blöcken zu den Preisen der 
Ankerrunde beläuft sich auf 45 Euro. Das Maximalgebot für 3 Blöcke ergibt sich nun aus dem 

A Gebot: 200 (keine Beschränkung) 

Zusatzgebot Kombination Gebotsbetrag/Maximalgebot 

Runde Preis/Block Gebot 

1 10 

NFÜ? 

ja 

Anmerkung 

nächste Runde 

2 15 ja nächste Runde 

3 20 ja nächste Runde 

nächste Runde 7 40 ja 

8 45 

… 

nächste Runde ja 

9 50 nächste Runde ja 

10 55 nein Reduktion Nachfrage 
anderer Bieter;  

Ende Clockphase 

… 

Ankerrunde Ankerkombination 
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Ankergebot zuzüglich der Wertdifferenz zwischen 3 und 2 Blöcken zu den Preisen der Anker-
runde. Demnach beläuft sich das Maximalgebot auf 245 Euro (= 200 + 45). 

 

 

Abbildung 13: Preisdeckel für die Zusatzgebote von Bieter 1 

 

Das Maximalgebot für einen Block wird analog ermittelt. Die Ankerrunde ist nunmehr die Runde 
10; die letzte Runde, in der der Bieter auf einen Block hätte bieten können. Die Anker-
kombination ist das Paketgebot auf 2 Blöcke. Das Ankergebot beläuft sich auf 200 Euro. Somit 
darf der Bieter ein Zusatzgebot auf einen Block von bis zu 145 Euro (= 200 – 55) legen (vgl. 
Abbildung 13).  

3.1.2. Ein Beispiel mit zwei Kategorien  

Es stehen 6 abstrakte Frequenzblöcke der Kategorie A und 6 abstrakte Frequenzblöcke der 
Kategorie B zur Verfügung. Die abstrakten Frequenzblöcke der Kategorie A sind mit zwei 
Bietpunkten bewertet, die der Kategorie B mit einem Bietpunkt. Bieter 1 hat für die erste 
Bietrunde eine Bietberechtigung von 4 Bietpunkten beantragt. 

 

Abbildung 14: Angebot an Frequenzblöcken in den beiden Kategorien 

 

Die Clockphase startet mit dem Preis von 20 Euro für einen Frequenzblock der Kategorie A und 
6 Euro für einen Frequenzblock der Kategorie B. Mit einer Bietberechtigung von 4 Bietpunkten 
kann Bieter 1 in der ersten Bietrunde für jede beliebige Kombination Frequenzblöcken in beiden 
Kategorien bieten solange die Summe der Bietpunkte dieser Frequenzblöcke nicht höher ist als 
seine Bietberechtigung. Im Beispiel bietet Bieter 1 auf einen Frequenzblock der Kategorie A und 
2 Frequenzblöcke der Kategorie B (vgl. Abbildung 15). Das Paketgebot beläuft sich auf 32 Euro 
(20 + 2 x 6). 

 

 

Abbildung 15: Paketgebot von Bieter 1 in der ersten Runde 

 

Runde Preis/Block Gebot 

1 
20 
6 

Gebotsbetrag 

1 x 20 + 2 x 6 = 32 

Maximalgebot: 200 + (135 - 90) = 245 

A 

B 

Ankergebot 
Wertdifferenz in der Ankerrunde 

Maximalgebot: 200 + (55 - 110) = 145 C 

Gebot: 200  

Zusatzgebot Kombination Gebotsbetrag/Maximalgebot 

Kategorie A Kategorie B 
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Nach Ablauf der Runde wertet der Auktionator die Gebote aus und ermittelt für jede Kategorie 
den Nachfrageüberhang. Gibt es in einer Kategorie einen (positiven) Nachfrageüberhang, er-
höht der Auktionator den Preis je Frequenzblock dieser Kategorie und ruft die nächste Biet-
runde aus. Im Beispiel beträgt der Nachfrageüberhang nach der 1. Runde in der Kategorie A 
3 Blöcke und in der Kategorie B 6 Blöcke (vgl. Abbildung 16). 

 

 

Abbildung 16: Ergebnis der ersten Runde 

 

Der Auktionator erhöht nun den Preis für die Frequenzblöcke beider Kategorien auf 22 
respektive 8 Euro und ruft die nächste Bietrunde aus. Die Bieter geben wiederum die Anzahl an 
Frequenzblöcken bekannt, die sie erwerben möchten. Im Beispiel gibt Bieter 1 in der Runde 2 
ein Paketgebot auf 2 Blöcke der Kategorie A zum Paketpreis von 44 Euro ab und ist damit wie 
in der vorangegangen Runde auf 4 Bietpunkten aktiv (vgl. Abbildung 17). Der Auktionator be-
stimmt wiederum in jeder Kategorie den Nachfrageüberhang, erhöht – da ein solcher besteht – 
den Preis für Frequenzblöcke beider Kategorien und startet die nächste Runde. 

In Runde 3 bietet Bieter 1 auf 4 Blöcke der Kategorie B, eine Kombination mit ebenfalls 4 Biet-
punkten. In der Runde 8 bietet Bieter 1 erstmals auf eine Kombination mit 3 Bietpunkten (einen 
Block der Kategorie A und einen Block der Kategorie B). Damit reduziert sich seine 
Bietberechtigung für die nachfolgenden Clockrunden auf 3 Bietpunkte; d.h. er kann nun nur 
mehr auf Kombinationen mit insgesamt 3 Bietpunkten aktiv sein (vgl. dazu nachfolgende 
Infobox).  

 

Infobox: Aktivitätsregeln in der Clockphase mit mehr als einer Kategorie 

Die Bietberechtigung bestimmt die maximale Zahl an Frequenzblöcken, auf denen ein Bieter 
in einer Runde aktiv sein darf. Während der Clockphase darf ein Bieter auf jeder Kombination 
von Frequenzblöcken aus unterschiedlichen Kategorien aktiv sein, solange die Summe der 
Bietpunkte für alle Frequenzblöcke in diesem Paket seine aktuelle Bietberechtigung nicht über-
steigt. 

Die Bietberechtigung für die erste Runde der Clockphase ergibt sich aus dem Antrag. In den 
weiteren Runden wird die aktuelle Bietberechtigung auf Basis der Aktivitätsregeln ermittelt. Die 
Aktivität eines Bieters in einer Runde ist definiert als die Summe der Bietpunkte der Frequenz-
blöcke, auf die ein Bieter ein kombinatorisches Paketgebot in einer Runde abgegeben hat. Die 
Bietberechtigung in einer Runde entspricht der Aktivität der Vorrunde.  

Der Bieter hat also – sofern er seine Bietberechtigung ausschöpft – die Möglichkeit in 
unterschiedlichen Runden auf unterschiedliche Kombinationen von Blöcken zu bieten ohne 
Bietberechtigung zu verlieren.  

 

In der letzten Runde der Clockphase bietet der Bieter auf einen Block der Kategorie A und 
einen Block der Kategorie B(vgl. Abbildung 17). 

Runde 

Preis/ 
Block Gebote aller Bieter 

1 
20 
6 

NFÜ? Anmerkung 

nächste Runde 
ja 
ja 



 

F13/12 Ausschreibungsunterlage Frequenzvergabe 450 MHz  46 

 

Abbildung 17: Paketgebote von Bieter 1 während der Clockphase 

 

In Runde 9 gibt es keinen Nachfrageüberhang in der Kategorie A wohl aber in der Kategorie B 
(vgl. Abbildung 18). Somit wird nur der Preis für Frequenzblöcke der Kategorie B erhöht (im 
Beispiel von 22 auf 24 Euro). In der Runde 10 ist der Nachfrageüberhang in beiden Kategorien 
abgebaut und die Clockphase endet. 

 

 

Abbildung 18: Paketgebote während der Clockphase 

 

Runde 

Preis/ 
Block Gebote aller Bieter 

1 
20 
6 

6 

NFÜ? Anmerkung 

nächste Runde 

2 nächste Runde 

3 nächste Runde 

nächste Runde 8 

nächste Runde 

22 
8 

8 24 
10 

10 

7 
32 
18 

18 34 
20 

ja 
ja 

 

ja 

ja 
ja 

ja ja 
ja 

 

ja 

ja 
ja 

ja 

ja 
ja 

ja 

… … 

10 
36 
24 

Ende Clockphase 
nein 
nein 

nein 

nächste Runde 9 
36 
22 

22 

nein 
ja 

ja 

Runde Preis/Block Gebot 

1 
20 
6 

NFÜ? Anmerkung 

nächste Runde 

2 nächste Runde 

3 nächste Runde 

nächste Runde 7 

8 

… 

nächste Runde 

9 nächste Runde 

10 Reduktion Nachfrage 
anderer Bieter;  

Ende Clockphase 

… 

22 
8 

24 
10 

32 
18 

34 
20 

36 
22 

ja 
ja 

ja 
ja 

ja 
ja 

ja 
ja 

ja 
ja 

nein 
ja 

36 
24 

nein 
nein 
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Die Bieter haben nun die Möglichkeit, im Rahmen der verdeckten Bietphase Zusatzgebote ab-
zugeben. Dabei gibt der Bieter sowohl die gewünschte Zahl an Blöcken der jeweiligen 
Kategorien wie auch den Paketpreis bekannt. Der Bieter darf auf jede Kombination von Blöcken 
bieten, auf die er auch in der Clockphase hätte bieten dürfen oder geboten hat. Das Paketgebot 
der letzten Clockphase darf beliebig erhöht werden. Die Zusatzgebote für alle anderen 
Kombinationen von Blöcken sind einer Preisdeckelung (Maximalgebot) unterworfen. 

Im Beispiel kann der Bieter 1 sein Paketgebot der letzten Clockrunde auf einen Block der 
Kategorie A und einen Block der Kategorie B beliebig erhöhen. Sein letztes Clockgebot lautet 
auf 60 Euro. Der Bieter erhöht dieses Paketgebot auf 140 Euro (vgl. Abbildung 19). 

Der Bieter möchte nun ein Zusatzgebot für 2 Frequenzblöcke der Kategorie A abgeben. Dafür 
sind 4 Bietpunkte erforderlich. Die Ankerrunde – jene Runde, in der er das letzte Mal auf eine 
Kombination mit 4 Bietpunkten hätte bieten dürfen – ist die Runde 8. Die Ankerkombination ist 
das Paketgebot für einen Block der Kategorie A und einen Block der Kategorie B, das 
Ankergebot das höchste für die Ankerkombination gelegte Paketgebot. Das ist das Zusatzgebot 
in Höhe von 140 Euro. Die Wertdifferenz zwischen 2 Frequenzblöcken der Kategorie A und der 
Ankerkombination zu den Preisen der Ankerrunde beläuft sich auf 14 Euro (= 2 x 34 – (20 + 
34)). Das Maximalgebot, das der Bieter für 2 Frequenzblöcke der Kategorie A legen darf, ergibt 
sich aus dem Ankergebot zuzüglich der Wertdifferenz und lautet 154 Euro (= 140 + 14). 

 

 

Abbildung 19: Zusatzgebote und Maximalgebote für Bieter 1 

 

Das Maximalgebot für 4 Pakete der Kategorie B wird analog berechnet. Die Ankerrunde ist 
wiederum die Runde 8, die Ankerkombination ein Paketgebot auf einen Block der Kategorie A 
und einen Block der Kategorie B, das Ankergebot beläuft sich auf 140 Euro. Die Wertdifferenz 
zwischen 4 Frequenzblöcken der Kategorie B und der Ankerkombination zu den Preisen der 
Ankerrunde beläuft sich auf 26 Euro (= 4 x 20 – (20 + 34)). Der Bieter darf daher für 4 
Frequenzblöcke der Kategorie B ein Gebot von maximal 166 Euro (= 140 + 26) legen. 

 

3.2. Schritt 2: Die Gewinnerermittlung 

Nach dem Ende der verdeckten Bietphase ermittelt der Auktionator die – mit dem Angebot 
befriedigbare –, erlösmaximale Kombination aus allen während der Clockphase und der ver-
deckten Bietphase abgegebenen Geboten, wobei maximal ein kombinatorisches Paketgebot 
pro Bieter berücksichtigt wird. 

Angenommen es stehen 2 Blöcke (in einer Kategorie) zur Verfügung und drei Bieter geben 
jeweils für einen Block und für zwei Blöcke die in folgender Tabelle dargestellten Paketgebote 
ab. Beispielsweise bietet Bieter A für einen Block 10 Euro, für beide Blöcke 11 Euro. Bieter C 
bietet für einen Block 5, für beide Blöcke 15 Euro. 

Maximalgebot: 140 + (2 x 34 - (34 + 20)) = 154 

A 

B 

Maximalgebot: 140 + (4 x 20 - (34 + 20)) = 166 C 

Gebot: 140 (keine Beschränkung) 

Zusatzgebot Kombination Gebotsbetrag/Maximalgebot 
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Bieter Gebot für 1 Block Gebot für 2 Blöcke 

Bieter A 10 Euro 11 Euro 

Bieter B 10 Euro 12 Euro 

Bieter C 5 Euro 15 Euro 

Tabelle 1: Paketgebote der Bieter A, B und C 

 

Im Rahmen der Gewinnerermittlung wird nun die erlösmaximale Kombination unter der 
Nebenbedingung ermittelt, dass maximal ein Gebot eines Bieters Berücksichtigung findet. Die 
nachfolgende Tabelle zeigt jene Zuteilungen von Frequenzblöcken an die unterschiedlichen 
Bieter, die im verfügbaren Spektrum untergebracht werden können. 

 

Anzahl an Blöcken die ein Bieter erhält Erlös 

Bieter A  Bieter B  Bieter C  Erlös Kombination von Geboten  

2 Blöcke 0 Blöcke 0 Blöcke 11 Euro Gebot für 2 Blöcke Bieter A  

0 Blöcke 2 Blöcke 0 Blöcke 12 Euro Gebot für 2 Blöcke Bieter B 

0 Blöcke 0 Blöcke 2 Blöcke 15 Euro Gebot für 2 Blöcke Bieter C 

1 Block 1 Block 0 Blöcke 20 Euro Gebot 1 Block A und Gebot 1 Block B 

1 Block 0 Blöcke 1 Block 15 Euro Gebot 1 Block A und Gebot 1 Block C 

0 Blöcke 1 Block 1 Block 15 Euro Gebot 1 Block B und Gebot 1 Block C 

1 Block 0 Blöcke 0 Blöcke 10 Euro Gebot für 1 Block Bieter A  

0 Blöcke 1 Block 0 Blöcke 10 Euro Gebot für 1 Block Bieter B 

0 Blöcke 0 Blöcke 1 Block 5 Euro Gebot für 1 Block Bieter C 

 Tabelle 2: Zulässige Zuteilung mit dem jeweiligen Erlös 

 

Die blau unterlegte Zuteilung ist die (eindeutig) erlösmaximierende. Das ist die Kombination des 
Paketgebots von Bieter A auf einen Block und von B Bieter B auf einen Block. Der Erlös dieser 
Kombination beläuft sich auf 20 Euro. Keine andere Kombination von Paketgeboten liefert einen 
höheren Erlös.  

Die Gewinner erhalten die in ihren jeweiligen erfolgreichen Geboten enthaltene Anzahl von 
Frequenzblöcken.  
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3.3. Schritt 3: Die Preisermittlung 

Im Rahmen der Preisermittlung in der Vergabephase werden sogenannte Basispreise ermittelt. 
Die Ermittlung der Basispreise folgt der grundsätzlichen Logik der Second-Price-Regel von Ein-
güterauktionen (Vickrey Auktion). Der erfolgreiche Bieter zahlt nicht den Preis, den er geboten 
hat, sondern das geringste Gebot das sicherstellt, dass ihn kein anderer Bieter überbietet. Das 
ist bei einer Eingüterauktion das zweithöchste Gebot. 

Im nachfolgenden Beispiel bieten drei Bieter für einen Frequenzblock (vgl. nachfolgende 
Tabelle). Höchstbieter ist Bieter A mit einem Gebot von 10 Euro. Das zweithöchste Gebot, 
jenes von Bieter B, beläuft sich auf 8 Euro. Bieter A zahlt daher einen Preis von 8 Euro.    

 

Bieter Gebot 

Bieter A 10 Euro 

Bieter B 8 Euro 

Bieter C 5 Euro 

Tabelle 3: Gebote für einen Frequenzblock 

 

Die Übertragung auf die kombinatorische Clockauktion erfordert eine Modifikation der Second-
Price-Regel. Dies geschieht in der Weise, dass jene maximalen Bietabschläge (Abzüge vom 
Gebot) ermittelt werden, die sicherstellen, dass es keine alternative Kombination von Bietern 
und Geboten gibt, die einen höheren Erlös liefern.  

Wie hoch ist der maximale Bietabschlag, der Bieter A im vorangegangenen Beispiel zuge-
standen werden kann? Um das zu berechnen, wird gedanklich unterstellt, dass der Gewinner 
(Bieter A) nicht an der Auktion teilnimmt. In diesem Fall könnte ein Erlös von maximal 8 Euro 
erzielt werden. Bieter A kann also ein Bietabschlag in Höhe des Erlösrückgangs von 2 Euro zu-
gestanden werden (vgl. Abbildung 20). Damit ist sichergestellt, dass kein anderer Bieter ein 
höheres Gebot als das um den Bietabschlag reduzierte Gebot von Bieter A gelegt hat und der 
Gewinner mit dem Preis, den er zahlt, seine Opportunitätskosten abdeckt. 

 

 

Abbildung 20: Bietabschlag für Bieter A 

 Maximaler Erlös, wenn Bieter A teilnimmt 

MINUS 

Maximaler Erlös, wenn Bieter A nicht teilnimmt 

Maximaler Bietabschlag für Bieter A 

10 
Euro - 

8 
Euro 

2 
Euro 
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In den folgenden zwei Beispielen wird die Übertragung auf die kombinatorische Clockauktion 
erörtert. Angenommen, es gibt drei Bieter (Bieter A, Bieter B und Bieter C), die auf insgesamt 
zwei Frequenzblöcke (in einer Kategorie) bieten. Bieter A bietet 10 Euro für einen Block, Bieter 
B bietet 10 Euro für einen Block und Bieter C bietet 5 Euro für einen Block (vgl. Tabelle 4). 

 

Bieter Gebot für 1 Block Gebot für 2 Blöcke 

Bieter A 10 Euro - 

Bieter B 10 Euro - 

Bieter C 5 Euro - 

Tabelle 4: Gebote der Bieter  

 

Die Berechnung der maximalen Bietabschläge erfolgt analog zum vorangegangen Beispiel. Die 
den Gesamtwert maximierende Kombination ist die, in der Bieter A einen Block erhält und 
Bieter B einen Block; der Gesamtwert der Gebote ist 20 Euro. Die Opportunitätskosten 
(individuellen Vickrey Preise) für die Vergabe eines Blocks an Bieter A lassen sich wiederum 
berechnen, indem unterstellt wird, dass Bieter A nicht an der Auktion teilnimmt. Dann würde 
Bieter C den Block gewinnen und der Gesamtwert der Gebote würde von 20 Euro auf 15 Euro 
fallen. 

 

Abbildung 21: Bietabschlag für Bieter A 

 

Das heißt, der maximale Bietabschlag, der Bieter A eingeräumt werden kann, ist 5 Euro. Die 
gleiche Überlegung gilt für Bieter B. Somit sind die Basispreise, die beiden Bieter zu entrichten 
haben jeweils 5 Euro.  

Es gibt allerdings Fälle, in denen die individuellen Vickrey Preise nicht ausreichen, um ein 
Paketgebot zu überbieten. In diesem Fall findet eine zusätzliche Preisregel Anwendung. Im 
Gegensatz zum vorangegangen Beispiel legt nun Bieter C ein Paketgebot auf beide Frequenz-
blöcke in Höhe von 15 Euro (vgl. Tabelle ). 

 

Bieter Gebot für 1 Block Gebot für 2 Blöcke 

Bieter A 10 Euro - 

Bieter B 10 Euro - 

Bieter C - 15 Euro 

Tabelle 5: Gebote der Bieter mit Paketgebot auf 2 Blöcke von Bieter C  

 

Die den Gesamtwert maximierende Kombination ist wiederum 20 Euro. Bieter A und B erhalten 
jeweils einen Block. Beiden Bietern könnte auf Basis der individuellen Opportunitätskosten ein 
maximaler Bietabschlag von 5 Euro eingeräumt werden. Würden beide Bieter allerdings ihre 

 Maximaler Erlös, wenn Bieter A teilnimmt 

MINUS 

Maximaler Erlös, wenn Bieter A nicht teilnimmt 

Maximaler Bietabschlag für Bieter A 

20 
Euro - 

15 
Euro 

5 
Euro 
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(individuellen) Vickrey-Preise zahlen, dann würden sie von Bieter C überboten. Daher muss es 
zusätzlich zu der Bedingung, dass jeder einzelne Bieter seine Opportunitätskosten abdecken 
muss, eine weitere Bedingung geben: die von beiden Bietern gezahlten Preise müssen 
zusammen hoch genug sein, damit keine andere Gebotskombination einen höheren Wert 
aufweist. Das heißt, dass beide Bieter zusammen insgesamt mindestens 15 Euro zahlen 
müssen, damit sie Bieter C gemeinsam überbieten. Hier wird eine ‚faire’ Aufteilung der Differenz 
zu den individuellen Vickrey-Preisen vorgenommen. Beide Bieter zahlen somit einen Basispreis 
von 7,5 Euro. 

Eine genaue Beschreibung des mathematischen Verfahrens, mittels dem die Basispreise 
bestimmt werden, findet sich in der Verfahrensanordnung zur Auktion.   
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4. Zuordnungsphase 

Im Rahmen der Zuordnungsphase erfolgt die Zuordnung von konkreten Frequenzblöcken an 
die Gewinner der Vergabephase. Der Bietprozess wird in Form einer verdeckten Bietrunde 
durchgeführt, in der die Gewinner der Vergabephase die Möglichkeit haben, für jene konkreten 
Frequenzblöcke Paketgebote abzugeben, die im Einklang mit dem Ergebnis der Vergabephase 
und den Zuordnungsregeln stehen. Die Auktionssoftware ermittelt für jeden erfolgreichen Bieter 
eine vollständige Liste aller zulässigen Zuordnungsoptionen von konkreten Blöcken. 

Im folgenden Beispiel wird angenommen, dass 10 Frequenzblöcke versteigert werden. Die 
konkreten Blöcke sind wie folgt gekennzeichnet.  

 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 

Abbildung 22: Konkrete Frequenzblöcke 

 

Im Beispiel wird angenommen, dass die Zuordnungsregeln die Zuordnung von geschlossenen 
Frequenzbereichen an die Gewinner vorsehen und, dass unverkaufte Blöcke ebenfalls einen 
geschlossenen Bereich bilden, wobei die Lage im Spektrum beliebig sein kann. 

Es sei angenommen, dass sich in der Vergabephase folgende Gewinner herausgestellt haben:  

 Alan: 3 Block 

 Ben: 5 Blöcke 

 Unverkauft: 2 Blöcke  

Unter diesen Voraussetzungen sind 6 unterschiedliche mit dem Ergebnis der Vergabephase 
und den Zuordnungsregeln vereinbare Bandpläne möglich (vgl. Abbildung 23). Beispielsweise 
können Alan die Blöcke A1 bis A3, Ben die Blöcke A4 bis A8 zugeordnet werden. Alternativ 
könnten auch Alan die Blöcke A3 bis A5 und Ben die Blöcke A6 bis A10 zugeordnet werden. 
Alle 10 Bandpläne stehen im Einklang mit dem Ergebnis der Vergabephase und den 
Zuordnungsregeln. Die Gebote der Zuordnungsphase entscheiden, welcher dieser Bandpläne 
letztlich realisiert wird. 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 

          Alan Ben Unverkauft 

Alan Unverkauft Ben 

Ben Alan Unverkauft 

Ben Unverkauft Alan 

Unverkauft Alan Ben 

Unverkauft Ben Alan 

Abbildung 23: Mögliche Bandpläne 

Für jeden Bieter ergeben sich daraus unterschiedliche Zuordnungsoptionen (konkrete 
Frequenzblöcke bzw. Positionen im Frequenzband). 

Alan hat dementsprechend folgende 4 zulässige Zuordnungsoptionen: 
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 Option 1: Blöcke A1-A3 

 Option 2: Blöcke A3-A5 

 Option 3: Blöcke A6-A8 

 Option 4: Blöcke A8-A10  

 

Für Ben gibt es folgende 4 zulässige Zuordnungsoptionen: 

 

 Option 1: Blöcke A1-A5 

 Option 2: Blöcke A3-A7 

 Option 3: Blöcke A4-A8 

 Option 4: Blöcke A6-A10 

 

Der unverkaufte Block kann an den folgenden 4 Stellen im Band platziert werden: 

 

 Option 1: Blöcke A1-A2 

 Option 2: Blöcke A4-A5 

 Option 3: Blöcke A6-A7 

 Option 4: Blöcke A9-A10 

 

Die Bieter haben nun die Möglichkeit, Gebote für die jeweiligen Optionen abzugeben. Das 
Mindestgebot in der Zuordnungsphase beträgt 0 €. Für jede Option, auf die der Bieter nicht 
bietet, wird automatisch ein Gebot in Höhe des Mindestgebots berücksichtigt.  

Nach dem Ende der Bietrunde ermittelt der Auktionator die Kombination an Paketgeboten, die 
den höchsten Erlös liefert. Jeder Gewinner erhält die in seinem Gebot in der erfolgreichen 
Kombination von Geboten jeweils spezifizierten Frequenzblöcke zugeordnet und entrichtet 
dafür einen sogenannten Zusatzpreis, der ebenfalls auf Basis der modifizierten Second-Price-
Regel ermittelt wird.     
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Anhang G.1 

 

 
Abkommen; "Agreement between the Administrations of 
Austria, the Czech Republic, Germany, Hungary, [Italy,] 
Liechtenstein, the Slovak Republic, Slovenia and Switzerland 
concerning the allotment of preferential frequency blocks in 
the bands 450,000 – 457,400 MHz and 458,400 – 460,000 MHz 
as well as 460,000 – 467,400 MHz and 468,400 – 470,000 MHz" 
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AGREEMENT  
 

between the Administrations of  

Austria, the Czech Republic, Germany, Hungary, 
[Italy,] Liechtenstein, the Slovak Republic, Slovenia and 

Switzerland  

concerning the allotment of preferential frequency 
blocks in the bands  

450.000 – 457.400 MHz and 458.400 – 460.000 MHz  

as well as  

460.000 – 467.400 MHz and 468.400 – 470.000 MHz  

 

 

Vienna, 3 December 2004 



 

F13/12 Ausschreibungsunterlage Frequenzvergabe 450 MHz  57 

1. Introduction 

  

In the framework of the “Agreement (Berlin 2003)” the Administrations of Austria, the Czech 
Republic, Germany, Hungary, [Italy,] Liechtenstein, the Slovak Republic, Slovenia and 
Switzerland concluded this Agreement concerning the allotment of preferential frequencies in 
the bands 450.000 – 457.400 MHz and 458.400 – 460.000 MHz as well as 460.000 – 467.400 
MHz and 468.400 – 470.000 MHz. The relevant provisions of  the “Agreement (Berlin 2003)” 
shall be applied unless otherwise laid down in this Agreement. 

 

 

2.  Principles – Background 

 

2.1 The Administrations mentioned above deemed it necessary to conclude an agreement 
on the allotment of the preferential frequencies for narrow-band systems and the co-
ordination principles for wide-band systems in the frequency bands 450.000 – 457.400 
MHz and 458.400 – 460.000 MHz as well as 460.000 – 467.400 MHz and 468.400 – 
470.000 MHz.  

 
2.2 The co-ordination procedures shall be based on the concept of preferential frequencies 

(see Article 4.2 of the current version of the Agreement Berlin 2003).  

 

2.3 The frequency bands 450.000 – 457.400 MHz and 458.400 – 460.000 MHz as well as 
460.000 – 467.400 MHz and 468.400 – 470.000 MHz are split into preferential frequency 
blocks which shall be assigned equally between countries involved. 

 

2.4  Operators shall have the possibility of using these frequencies in a different way in order 
to minimise interference and to achieve the most efficient use of the available spectrum. 
The provisions laid down in the relevant “Agreement between administrations concerned  
regarding the approval of arrangements between operators” shall apply. 

 

 

3.   Technical provisions  

 

3.1 The division into preferential frequency blocks is given in the Annex. 

 

3.2 Usage of narrow-band systems 

 

The frequency bands 450.000 – 457.400 MHz and 458.400 – 460.000 MHz as well as 
460.000 – 467.400 MHz and 468.400 – 470.000 MHz may be used in duplex or simplex 
operation. 

 

In the case of duplex operation the base station shall transmit in the band 460 –  470 
MHz and the mobile station shall transmit in the band 450 -  460 MHz.  
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In the case of simplex use within the preferential blocks, mobile station frequencies may 
be used on a preferential basis and base station transmitter frequencies may only be 
used in the band 460 – 470 MHz on a preferential basis, but the receiver frequencies of 
base stations in the  band 460 – 470 MHz cannot claim any protection. 

 

Frequencies may be used under the conditions of a preferential frequency if the 
bandwidth of the emission is within the band limits of the preferential frequency blocks 
established in the Annex. 

 

 

 

3.2.1 Preferential frequencies for narrowband systems (bandwidths < 25 kHz) 

 

3.2.1.1 Distance between the base station and the border line equal to or less than 15 km. 

 

Preferential frequencies may be used without co-ordination  if the field strength does not 
exceed a value of 34 dBμV/m/25 kHz at a height of 10 m above ground at a distance of 
15 km inside the  affected country. 

 

The propagation curves for analogous emissions with a time probability of 10% or with a 
time probability of 1%  for digital emissions shall be used. 

 

3.2.1.2 Distance between the base station and the border line more than 15 km 

 

Preferential frequencies may be used without co-ordination if the field strength does not 
exceed a value of 20 dBμV/m/25 kHz at a height of 10 m above ground at a distance of 
50 km inside the affected country. 

 

The propagation curves for analogous emissions with a time probability of 10% or with a 
time probability of 1%  for digital emissions shall be used. 

 

 

3.2.2  Non-preferential frequencies for narrowband systems (bandwidths < 25 
kHz) 

 

Co-ordination requests on non-preferential frequencies may be limited by giving co-
ordination status H to the co-ordination request with reference to the preferential right 
(4.2.3 of the Agreement (Berlin 2003)). 

 

Non-preferential frequencies may be used without co-ordination with a neighbouring 
country if the field strength does not exceed a trigger value of 20 dBμV/m/25 kHz at a 
height of 10 m above ground at the border line. 
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The propagation curves for analogous emissions with a time probability of 10% or with a 
time probability of 1%  for digital emissions shall be used. 

 

 

3.3 Frequencies for wideband systems (bandwidth = 1.25 MHz)  

 

3.3.1 Distance between the base station and the border line equal to or less than 15 km 

 

Frequencies may be used for wideband systems without coordination if the field strength 
does not exceed a value of 37 dBμV/m/1.25 MHz at a height of 10 m above ground at a 
distance of 15 km inside the affected country. 

 

The propagation curves with a time probability of 1% shall be used.  

 

 

3.3.2 Distance between the base station and the border line more than 15 km 

 

Frequencies may be used for wideband systems without coordination if the field strength 
does not exceed a value of 20 dBμV/m/1.25 MHz at a height of 10 m above ground at a 
distance of 50 km inside the affected country. 

 

The propagation curves with a time probability of 1% shall be used. 

 

 

 

3.4 Shared frequencies  

 

Shared frequencies may be used on the basis of bilateral agreements between affected 
countries or without co-ordination on a non-protected basis. 

 

 

 

3.5 Protection for receivers 

 

 Protection for receivers on preferential frequencies can only be claimed under the 
following  conditions (see also Annex 1 of the “Agreement (Berlin 2003)”): 

 

The reference transmitter with an effective radiated power of 16 dBW produces a field 
strength of max. 20 dBµV/m/25 kHz in a distance of 50 km (maximum cross-border 
range) from the border inside the other country.  
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The effective radiated power of the reference-transmitter has to be increased by the 
antenna gain of the receiver in the actual direction. 

 

The propagation curves with a time probability of 10% are used. 

 

 

3.6 Calculation method 

 

The calculations of the interfering field strength are based on the “Agreement (Berlin 
2003)” and shall be carried out with the official version of the HCM program. 

 

 

 

4. Administrative procedure 

 

In derogation of  the “Agreement (Berlin 2003)”, the following special procedures are 
agreed: 

 

Responses to notifications of preferential frequency assignments are not required. 

 

The assignment of a preferential frequency shall be entered in the frequency register 
with co-ordination status P. 
 
The assignment of frequencies to wideband systems fulfilling the conditions of paragraph 
3.3.1 shall be entered in the frequency register with co-ordination status P and frequency 
category 7 (pending a future amendment of the “Agreement (Berlin 2003)” in this 
respect). 
 
 

5. Status of existing stations 

 

This Agreement shall not apply to existing frequency utilisations agreed between 
administrations prior to this Agreement. Frequencies included in the frequency list that 
will be provided between administrations concerned for the frequency range 450.000 – 
457.400 MHz and 458.400 – 460.000 MHz as well as 460.000 – 467.400 MHz and 
468.400 – 470.000 MHz until end of February 2005, have to be protected until removal 
from service in accordance with their co-ordination status. Possible harmful interference 
caused by them shall be accepted. 

 

Narrow-band stations, which have been included in the above mentioned frequency list, 
when new wideband systems with channel spacing of 1.25 MHz are introduced, shall be 
protected at their receiver antenna heights at a field strength level (Emax per 1.25 MHz) 
determined by the following formula: 
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Emax = 14 dBµV/m + 10 log(1250 (kHz) / channel spacing of narrow-band station (kHz)) 

 

 

6. Status of existing Agreements 

 

The Agreement “Vereinbarung über die Nutzung des Frequenzbereiches 450 – 470 MHz 
zwischen den Fernmeldeverwaltungen von Ungarn, der Tschechoslowakei und 
Österreich” (old agreement) entered into force on 1 January 1982 can be used by the 
administrations of Austria, the Czech Republic, the Slovak Republic and Hungary 
according to the following provisions until 31 December 2009: 

 

- Frequency channels not completely falling into the own preferential frequency ranges 
of a country according to this new agreement and are in the frequency list mentioned 
under Article 5 of this agreement can be used in line with the old agreement. 

- All other frequencies shall be used in accordance with this new agreement. 

 

Concerning the frequency band 450.0 – 451.3 / 460.0 – 461.3 MHz  the “Agreement 
between the telecommunications administrations of Austria, Croatia, the Czech 
Republic, Hungary, the Slovak Republic and Slovenia concerning the allotment of 
preferential frequencies in the bands 410 – 420 / 420 – 430 MHz and  450.0 – 451.3 / 
460.0 – 461.3 MHz (Vienna, 30 September 1994)” is replaced by this new agreement. 

 

 

7. Review 

  

This Agreement can be revised  in light of administrative, regulatory or technical 
developments, especially in order to comply with relevant amendments of the 
“Agreement (Berlin 2003)”, at the proposal of any Signatory Administration with the 
agreement of all other Signatory Administrations. 

 

In particular, once technical provisions of wideband systems with a channel spacing of 
200 kHz have been clarified, this Agreement can be revised. 
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8. Withdrawal 

 

Any Administration may withdraw from this Agreement by the end of a calendar month 
by giving notice of its intention at least six months in advance. A declaration to that effect 
shall be addressed to all other Signatory administrations and to the managing 
administration of the “Agreement (Berlin 2003)“. Frequency assignments made within the 
framework of this Agreement prior to the date of entry into force of the withdrawal shall 
remain valid and be protected according to their status. 

 

 

 

9. Language of the Agreement 

 

The original text of this Agreement exists in English and is retained at the managing 
administration of the “Agreement (Berlin 2003)“. 

 

 

 

10. Date of entry into force of the Agreement 

 

This Agreement will enter into force at the date of its signature subject to confirmation by 
the Signatories. Such confirmation should be sent to the Austrian administration not later 
than 31 January 2005. The Austrian administration will inform the other Signatories 
accordingly. Confirmation letters will be annexed to this Agreement. 

 

In the case that no confirmation is given by a certain administration, appropriate columns 
of the preferential frequency partitioning table which contain the relevant country name 
should be considered null and void. 

 

After definitive entry into force of this Agreement, the Austrian administration will forward 
the original version of this Agreement to the managing administration of the Agreement 
(Berlin, 2003).  

 

Done at Vienna, 3 December 2004 
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For the Austrian Administration  ________________________________  

   (Franz ZIEGELWANGER) 

 

 

For the Czech Administration    ________________________________  

 (Jiri DUCHAC ) 

 

 

For the German Administration   ________________________________  

 (Thomas HEUTMANN ) 

 

 

For the Hungarian Administration    ________________________________  

   (Emilia PETRAS) 

 

 

For the Italian Administration    ________________________________  

 (                                 ) 

 

 

For the Administration of Liechtenstein  ________________________________  

 (Kurt BÜHLER ) 

 

 

For the Slovak Administration    ________________________________  

 ( Svetlana TOPOLSKA ) 

 

 

For the Slovenian Administration    ________________________________  

 (Iztok LAMPE) 

 

  

For the Swiss Administration  ________________________________  

 ( Konrad VONLANTHEN ) 
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Anlage 1 zum "Agreement between the Administrations of Austria, the Czech Republic, 
Germany, Hungary, [Italy,] Liechtenstein, the Slovak Republic, Slovenia and Switzerland 
concerning the allotment of preferential frequency blocks in the bands 450,000 – 457,400 
MHz and 458,400 – 460,000 MHz as well as 460,000 – 467,400 MHz and 468,400 – 470,000 
MHz" 
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Anhang G.2 

 

 
Zu schützende in Betrieb befindliche inländische Funkstellen 
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Anhang G.3 

 

 
Zu schützende koordinierte ausländische Funkstellen 
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